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DAS EUROPÄISCHE MIGRATIONSNETZWERK

Das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN) wurde im Jahr 2003 von 
der Europäischen Kommission im Auftrag des Europäischen Rates ein-
gerichtet, um dem Bedarf eines regelmäßigen Austausches von verlässlichen 
Informationen im Migrations- und Asylbereich auf europäischer Ebene 
nachzukommen. Seit 2008 bildet die Ratsentscheidung 2008/381/EG die 
Rechtsgrundlage des EMN und es wurden Nationale Kontaktpunkte (NKP) 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (mit Ausnahme Däne-
marks, welches Beobachterstatus hat) und in Norwegen geschaffen. 

Aufgabe des EMN ist es, die Organe der Europäischen Union (EU) 
sowie nationale Institutionen und Behörden mit aktuellen, objektiven, 
verlässlichen und vergleichbaren Informationen über Migration und Asyl 
im Hinblick auf eine Unterstützung der Politikgestaltung in diesen Berei-
chen zu versorgen. Aufgabe des EMN ist es auch, diese Informationen der 
allgemeinen Öffentlichkeit bereitzustellen.

Der NKP Österreich ist – basierend auf einem Abkommen mit dem 
Bundesministerium für Inneres  – in der Abteilung für Forschung und 
Migrationsrecht des Landesbüros für Österreich der Internationalen Orga-
nisation für Migration (IOM) angesiedelt. Das IOM Büro wurde 1952 
eingerichtet, als Österreich eines der ersten Mitglieder der Organisation 
wurde. Hauptaufgabe des IOM Landesbüros ist es, nationale Migrations-
themen und aufkommende Trends zu analysieren und entsprechende 
 nationale Projekte und Programme zu planen und umzusetzen.

Zu den Hauptaufgaben der NKP im Rahmen der Umsetzung des 
EMN-Arbeitsprogramms zählen die Erstellung der jährlichen Politikbe-
richte, die Erstellung themenspezifischer Studien, die Beantwortung der 
von anderen NKP oder der Kommission gestellten Ad-hoc-Anfragen, sowie 
die Umsetzung von Aktivitäten zur Förderung der Wahrnehmbarkeit und 
die Netzwerkarbeit in verschiedenen Foren. Darüber hinaus richten die 
NKP jeweils nationale Netzwerke aus Organisationen, Institutionen und 
Einzelpersonen ein, welche im Bereich Migration und Asyl tätig sind.

Grundsätzlich betreiben die NKP keine Primärforschung, sondern 
sammeln und analysieren bereits vorhandene Daten und Informationen; 
bei Bedarf werden diese jedoch durch die eigenständige Erhebung von 



Daten und Informationen ergänzt. EMN-Studien werden nach gemein-
samen Studienvorlagen erstellt, um innerhalb der EU und Norwegens 
vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Da die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 
häufig mit Herausforderungen verbunden ist, hat das EMN ein Glossar 
erstellt, welches die Anwendung einheitlicher Definitionen und Termino-
logien in allen nationalen Berichten sicherstellt.

Nach der Fertigstellung der nationalen Berichte erstellt die Europäische 
Kommission mithilfe eines Dienstleisters einen Synthesebericht, welcher 
die wichtigsten Ergebnisse der einzelnen nationalen Berichte zusammen-
fasst. Zusätzlich werden themenspezifisch sogenannte EMN-Informs 
erstellt, die knapp und präzise die ausgewählten Themen präsentieren und 
nationale Ergebnisse miteinander vergleichen. Alle nationalen Studien, 
Syntheseberichte und das Glossar sind auf der Webseite der Generaldirek-
tion Migration und Inneres der Europäischen Kommission verfügbar.
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1. EINLEITUNG

1.1 Gegenstand der Studie

Die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der Feststellung der Iden-
tität von Drittstaatsangehörigen in fremdenrechtlichen Verfahren. 

Behandelt werden in der Studie Verfahren zur Erteilung von Aufent-
haltsberechtigungen und Visa, aber auch Rückführungsverfahren. Verfahren 
zur Erteilung von Aufenthaltsberechtigungen sind insbesondere Verfahren 
über den internationalen Schutz („Asylverfahren“), Verfahren zur Erteilung 
von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen Gründen nach dem 
Asylgesetz („humanitäre Aufenthaltstitel“) und Verfahren zur Erteilung von 
Aufenthaltstiteln nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG).

Zu Rückführungsverfahren gehören im österreichischen Recht insbe-
sondere das Verfahren zur Erlassung einer Rückkehrentscheidung und die 
Abschiebung.1 Die freiwillige Rückkehr von Drittstaatsangehörigen ist nicht 
Gegenstand dieser Studie. 

Nicht berücksichtigt werden im Rahmen der Studie insbesondere 
Verfahren über die Verleihung der Staatsbürgerschaft oder Verfahren zur 
Neuansiedlung/Resettlement bzw. zur humanitären Aufnahme (siehe Kratz-
mann, 2016:15–16; § 3a Asylgesetz).

Die Studie befasst sich nur mit der Feststellung der Identität von soge-
nannten Drittstaatsangehörigen. Drittstaatsangehörige im Sinne dieser Studie 
sind Personen, die weder UnionsbürgerInnen sind noch aufgrund unionsrecht-
licher Vorschriften Freizügigkeit genießen (siehe EMN, 2014:283; EMN, 
2012:62; Abschnitt 1.6). EWR-BürgerInnen und Staatsangehörige der Schweiz 
sind daher nicht von der Studie erfasst (vgl. Hailbronner/Thym, 2016:68).2

1.2 Bedeutung des Themas

Die Identitätsfeststellung spielt in fremdenrechtlichen Verfahren eine 
bedeutende Rolle, insbesondere in Asylverfahren. Trotz dieser hohen 

1 Siehe §§ 46 und 52 Fremdenpolizeigesetz (FPG).
2 Vgl. § 2 Abs. 1 Z 6 NAG; § 2 Abs. 1 Z 20b AsylG.
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 praktischen Bedeutung gibt es jedoch nur wenig wissenschaftliche Literatur 
zu diesem Thema. Zu nennen ist etwa eine kurze Fokusstudie des Europä-
ischen Migrationsnetzwerks (EMN) aus dem Jahr 2012, die jedoch auf die 
Identitätsfeststellung in Asyl- und Rückführungsverfahren beschränkt ist 
(Reyhani, 2012). Im Jahr 2016 veranstaltete der Nationale Kontaktpunkt 
Österreich im EMN eine internationale Konferenz zum Thema „Identitäts-
feststellung im Migrationsprozess“.3 Die Beiträge der Vortragenden wurden 
auch in Form eines Tagungsbands veröffentlicht (AT EMN NKP, 2016). 
Diese Beiträge behandeln jedoch nur ausgewählte Themen der Identitäts-
feststellung in fremdenrechtlichen Verfahren. Umfassende und aktuelle 
Literatur zur Identitätsfeststellung in fremdenrechtlichen Verfahren ist daher 
offensichtlich nicht vorhanden. Darüber hinaus ist in Österreich die Rechts-
lage zur Identitätsfeststellung komplex (siehe Abschnitt 1.3). Die vorlie-
gende Arbeit soll daher eine bestehende Lücke schließen, indem sie die 
Identitätsfeststellung in Migrationsverfahren relativ umfassend darstellt.

Derzeit hat die Identitätsfeststellung von MigrantInnen in Österreich 
politisch eine hohe Bedeutung (AT EMN NKP, 2016:6, 7). Die Feststellung 
der Identität von AntragstellerInnen ist in sämtlichen fremdenrechtlichen 
Verfahren von Bedeutung (siehe Kapitel 9). In Asylverfahren ist die Iden-
titätsfeststellung jedoch im Allgemeinen am schwierigsten, weil Asylsu-
chende sehr häufig keine verlässlichen Identitätsdokumente mit sich führen 
bzw. vorhandene Dokumente den Behörden nicht vorgelegt werden. Dies 
betrifft auch die Feststellung des Alters von Asylsuchenden. Die Identitäts-
feststellung im Asylverfahren wird auch dadurch erschwert, dass in der Regel 
keine Informationen vom angegebenen Herkunftsland eingeholt werden 
können (siehe Abschnitt 4.1).

1.3 Der Rechtsrahmen in Österreich

Die Feststellung der Identität von Drittstaatsangehörigen in fremden-
rechtlichen Verfahren ist hauptsächlich in innerstaatlichen Gesetzen und 
in unionsrechtlichen Rechtsakten geregelt.

3 Siehe Nationaler Kontaktpunkt Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk, 
Nationale EMN-Konferenz Österreich: „Identitätsfeststellung im Migrationsprozess“, ver-
fügbar auf www.emn.at/de/nationale-emn-konferenz-oesterreich-identitaetsfeststellung-
im-migrationsprozess/#more-2625 (Zugriff am 10. Juli 2017).
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Die Identitätsfeststellung für die Erteilung von nationalen Visa ist vor 
allem im Fremdenpolizeigesetz (FPG) geregelt.4 Nach diesem sind auch 
bestimmte Regelungen des Visakodexes der Europäischen Union sinngemäß 
anzuwenden (§ 11 Abs. 1 FPG).

Das Verfahren zur Erteilung von herkömmlichen Aufenthaltstiteln ist 
hauptsächlich im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) geregelt. 
Relevante Bestimmungen sind auch in einer entsprechenden Durchfüh-
rungsverordnung des Bundesministeriums für Inneres (NAG-DV) enthal-
ten.5 Ist zur Erlangung eines Aufenthaltstitels die vorherige Erteilung eines 
Visums erforderlich, sind auch die Bestimmungen des FPG zur Visaertei-
lung maßgeblich.6 Der Familiennachzug zu international Schutzberechtig-
ten7 nach dem Asylgesetz ist primär in § 35 AsylG geregelt. Bestimmungen 
zur erforderlichen Erteilung eines Visums sind wiederum vor allem im FPG 
enthalten.8 Regelungen zur Identitätsfeststellung im Asylverfahren finden 
sich hauptsächlich im AsylG9 und im BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG).10 
Der Schutz personenbezogener Daten ist in Österreich insbesondere im 
Datenschutzgesetz (DSG)11 geregelt. Weitere relevante Bestimmungen sind 
insbesondere in der Eurodac-Verordnung,12 in der SIS-II-Verordnung13 und 
in der VIS-Verordnung14 enthalten.

4 Siehe insb. §§ 11, 21, 34 FPG.
5 Siehe insb. § 7 NAG-DV.
6 Siehe insb. § 20 Abs. 1 Z 5 FPG; § 25 FPG.
7 D.h. zu Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten.
8 Siehe insb. § 20 Abs. 1 Z 6 FPG; § 26 FPG.
9 Siehe insb. § 15 und § 19 Abs. 1 AsylG. 
10 Siehe etwa §§ 24–25 BFA-VG; § 36 BFA-VG.
11 Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr. 165/1999 in der Fassung vom BGBl. I 

Nr. 83/2013.
12 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staaten-
losen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig 
ist, ABl. 2013 L 180/31.

13 Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Dezember 2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schen-
gener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II), ABl. 2006 L 381/4.

14 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwi-
schen den Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verord-
nung) ABl. 2008 L 218/60; insb. Art. 21–22.
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Im Bereich der Identitätsfeststellung gibt es auch verschiedene Erlässe 
des Bundesministeriums für Inneres (BMI), insbesondere die allgemeine 
„Vorschrift für den Erkennungsdienst“ (VED). Diese enthält auch ein 
eigenes Kapitel zur erkennungsdienstlichen Behandlung von Asylsuchenden 
und Fremden.15 Darüber hinaus gibt es Erlässe für spezielle Bereiche der 
Identitätsfeststellung, wie etwa Richtlinien in Bezug auf Fingerabdrücke.16 
Ein weiterer Erlass des BMI betrifft etwa die Altersdiagnose in Asylverfah-
ren (Lukits/Lukits, 2011).17 Diese Erlässe sind jedoch nicht öffentlich 
zugänglich.

1.4 Aktuelle Entwicklungen

Neuerungen im Bereich der Identitätsfeststellung von MigrantInnen 
wurden insbesondere durch das Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015 ein-
geführt.18 Seither kann einer Beschwerde gegen eine abweisende Asylent-
scheidung die aufschiebende Wirkung aberkannt werden, wenn sich die 
betroffene Person trotz Verpflichtung weigert, ihre Fingerabdrücke abneh-
men zu lassen (§ 18 Abs. 1 Z 7 BFA-VG).19 Damit wurde eine entspre-
chende Bestimmung der Asylverfahrensrichtlinie umgesetzt.20 Mit dem 
Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015 wurde auch festgelegt, dass Ermitt-
lungen zur Identität von AsylwerberInnen soweit erforderlich zu Beginn 
des Zulassungsverfahrens ohne unnötigen Aufschub durchzuführen sind 
(§ 29 Abs. 6 Z 5 AsylG).21 Soll eine fremde Person abgeschoben werden, 

15  BMI-KP1000/0676-II/BK/6.1/2016; Interview mit Reinhard Schmid, Bundesminis-
terium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 
2017. 

16  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

17  Bundesministerium für Inneres, Altersdiagnose; Erlass zur weiteren Vorgangsweise im 
BAA, BMI-BA1000/1067-BAA/2009; BMI-BA1210/0183-BFA-B/I/1/2016.

18  Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015 (FrÄG 2015), BGBl. I Nr. 70/2015, verfügbar 
auf  www.r i s .bka.gv.at /Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_70/
BGBLA_2015_I_70.pdf (Zugriff am 3. Mai 2017).

19  Art. 2 Z 22 FrÄG 2015.
20  Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015, Regierungsvorlage, Erläuterungen, S. 6, verfüg-

bar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf 
(Zugriff am 10. Juli 2017).

21  Art. 3 Z 33 FrÄG 2015.

http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_70/BGBLA_2015_I_70.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_70/BGBLA_2015_I_70.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf
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ist diese nun ausdrücklich dazu verpflichtet, an den notwendigen Hand-
lungen zur Erlangung eines Ersatzreisedokuments im erforderlichen Umfang 
mitzuwirken (§ 46 Abs. 2 FPG).22 Dazu gehört insbesondere die Mitwir-
kung zur Feststellung der Identität.23 Diese Pflicht kann auch mit Hilfe von 
Zwangsstrafen durchgesetzt werden (siehe Lukits, 2016a:33). Als Grund 
für diese Änderung wurde angeführt, dass in der Praxis die häufigsten 
faktischen Abschiebehindernisse Probleme bei der Erlangung von Ersatz-
reisedokumenten sind.24

Im Jahr 2016 wurde gesetzlich auch die Möglichkeit eingeführt, im 
Zentralen Fremdenregister eine Abfrage auch anhand von Lichtbildern 
vorzunehmen.25 Der Gesetzgebungsvorschlag wurde vor allem damit 
begründet, dass die Identitätsfeststellung von Fremden ohne Reisedokument 
oder Visum eine besondere Herausforderung darstellt. Bei Fremden ohne 
Dokumente seien die Fingerabdrücke und das Lichtbild zumeist die einzig 
gesicherten Informationen, über die die Behörden zu diesem Menschen 
verfügen. Daher sollten neben den Fingerabdrücken auch Lichtbilder für 
die Abfrage im Zentralen Fremdenregister verwendet werden können.26 
Diese Möglichkeit wurde jedoch bislang noch nicht umgesetzt.27

Der Anstieg der Asylanträge in den letzten Jahren hat sich nicht nen-
nenswert auf die Methoden der Identitätsfeststellung ausgewirkt.28 Insbe-
sondere aufgrund der hohen Antragszahlen wurde jedoch etwa eine gestei-
gerte Automatisierung von Abfrageprozessen entwickelt.29

22  Art. 4 Z 23 FrÄG 2015.
23  Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015, Regierungsvorlage, Erläuterungen, S. 18, ver-

fügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf 
(Zugriff am 3. Mai 2017).

24  Ebda.
25  Bundesgesetz, mit dem das Grenzkontrollgesetz und das BFA-Verfahrensgesetz geän-

dert werden, BGBl. I Nr. 25/2016, Art. 2, verfügbar auf www.ris.bka.gv.at/Dokumente/
BgblAuth/BGBLA_2016_I_25/BGBLA_2016_I_25.pdf (Zugriff am 16. Juni 2017).

26  Bundesgesetz, mit dem das Grenzkontrollgesetz und das BFA-Verfahrensgesetz geän-
dert werden, Initiativantrag, Begründung, S. 3, verfügbar auf www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXV/A/A_01531/fname_508417.pdf (Zugriff am 16. Juni 2017).

27  Interviews mit Sabina Schlegelhofer, Johann Putz und Reinhard Schmid, Bundesmi-
nisterium für Inneres, 5. Juli 2017.

28  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017; Interviews mit Stephanie Theuer, Sabina Schlegelhofer, Johann Putz 
und Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, 5. Juli 2017.

29  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_25/BGBLA_2016_I_25.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_I_25/BGBLA_2016_I_25.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01531/fname_508417.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A/A_01531/fname_508417.pdf
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Die Feststellung der Identität von MigrantInnen und insbesondere von 
Asylsuchenden ist auch Gegenstand öffentlicher Debatten. Die österreichi-
schen Medien berichteten vor Kurzem etwa häufig über geplante strengere 
Strafen für Asylsuchende, die ihre Identität verschleiern.30 Im Fremden-
rechtsänderungsgesetz 2017 ist jedoch diesbezüglich keine Änderung vor-
gesehen.

1.5 Der Begriff der Identitätsfeststellung

Nach der gemeinsamen Studienvorlage wird Identität allgemein als 
eine Reihe von Eigenschaften einer Person definiert, die es ermöglicht, diese 
Person von anderen zu unterscheiden. Dazu gehören etwa der Name, das 
Geburtsdatum, der Geburtsort, die Staatsangehörigkeit, die Herkunft und 
körperliche Besonderheiten.

30 Siehe etwa Salzburger Nachrichten, Fortschritte bei Fremdenrechtspaket erzielt, 
29. November 2016, verfügbar auf www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluecht-
linge/sn/artikel/fortschritte-bei-fremdenrechtspaket-erzielt-224178; Salzburger Nach-
richten, Fremdenpaket bringt mehr Strafen und mehr Aushilfs-Jobs, 24. Dezember 2016, 
verfügbar auf www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fremden-
paket-bringt-mehr-strafen-und-mehr-aushilfs-jobs-227303; Salzburger Nachrichten, 
Neues Fremdenrechtspaket: Strengere Strafen für Flüchtlinge, 7. Dezember 2017, verfüg-
bar auf www.salzburg.com/nachrichten/amp/sn/artikel/neues-fremdenrechtspaket-
strengere-strafen-fuer-fluechtlinge-225041 (Zugriff am 11. Juli 2017); Heute Online, 
„Wie wenn jemand im Garten steht“: Innenminister Sobotka findet Geldstrafen für Flücht-
linge gut, 6. Dezember 2016, verfügbar auf www.heute.at/1377506; Die Presse, Wall-
ner sieht Verschärfungen im Fremdenrecht positiv, 6. Dezember 2016, verfügbar auf 
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5130054/Wallner-sieht-Verschaer-
fungen-im-Fremdenrecht-positiv; Der Kurier, Sobotka verteidigt Geldstrafen für Flücht-
linge, 6. Dezember 2016, verfügbar auf https://kurier.at/politik/inland/sobotka-ver-
teidigt-geldstrafen-fuer-fluechtlinge/234.440.005; Die Presse, Weitere Verschärfungen 
im Asylrecht, 5. Dezember 2016, verfügbar auf http://diepresse.com/home/politik/
innenpolitik/5129838/Weitere-Verschaerfungen-im-Asylrecht; Der Kurier, Regierung 
bei Fremdenrechtspaket einig – Keine Obergrenze im Gesetz, verfügbar auf https://kurier.
at/politik/inland/regierung-bei-fremdenrechtspaket-einig-keine-obergrenze-im-ge-
setz/234.302.575; Die Presse, Regierung einigt sich auf härtere Sanktionen für Asylwer-
ber, 5. Dezember 2016, verfügbar auf http://diepresse.com/home/politik/innenpoli-
tik/5129615/Regierung-einigt-sich-auf-haertere-Sanktionen-fuer-Asylwerber; Der 
Standard, Regierung bei Fremdenrechtspaket einig: Keine Obergrenze im Gesetz, 5. Dezem-
ber 2016, verfügbar auf http://derstandard.at/2000048811446/Regierung-bei-Frem-
denrechtspaket-einig-Keine-Obergrenze-im-Gesetz (Zugriff jeweils am 16. Mai 2017).

http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fortschritte-bei-fremdenrechtspaket-erzielt-224178
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fortschritte-bei-fremdenrechtspaket-erzielt-224178
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fremdenpaket-bringt-mehr-strafen-und-mehr-aushilfs-jobs-227303
http://www.salzburg.com/nachrichten/dossier/fluechtlinge/sn/artikel/fremdenpaket-bringt-mehr-strafen-und-mehr-aushilfs-jobs-227303
http://www.salzburg.com/nachrichten/amp/sn/artikel/neues-fremdenrechtspaket-strengere-strafen-fuer-fluechtlinge-225041
http://www.salzburg.com/nachrichten/amp/sn/artikel/neues-fremdenrechtspaket-strengere-strafen-fuer-fluechtlinge-225041
http://www.heute.at/1377506
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5130054/Wallner-sieht-Verschaerfungen-im-Fremdenrecht-positiv
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5130054/Wallner-sieht-Verschaerfungen-im-Fremdenrecht-positiv
https://kurier.at/politik/inland/sobotka-verteidigt-geldstrafen-fuer-fluechtlinge/234.440.005
https://kurier.at/politik/inland/sobotka-verteidigt-geldstrafen-fuer-fluechtlinge/234.440.005
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5129838/Weitere-Verschaerfungen-im-Asylrecht
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5129838/Weitere-Verschaerfungen-im-Asylrecht
https://kurier.at/politik/inland/regierung-bei-fremdenrechtspaket-einig-keine-obergrenze-im-gesetz/234.302.575
https://kurier.at/politik/inland/regierung-bei-fremdenrechtspaket-einig-keine-obergrenze-im-gesetz/234.302.575
https://kurier.at/politik/inland/regierung-bei-fremdenrechtspaket-einig-keine-obergrenze-im-gesetz/234.302.575
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5129615/Regierung-einigt-sich-auf-haertere-Sanktionen-fuer-Asylwerber
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5129615/Regierung-einigt-sich-auf-haertere-Sanktionen-fuer-Asylwerber
http://derstandard.at/2000048811446/Regierung-bei-Fremdenrechtspaket-einig-Keine-Obergrenze-im-Gesetz
http://derstandard.at/2000048811446/Regierung-bei-Fremdenrechtspaket-einig-Keine-Obergrenze-im-Gesetz
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Der Begriff „Identitätsfeststellung“ ist im österreichischen Recht in 
verschiedenen Gesetzesbestimmungen definiert.

Für die Führung von Asylverfahren, Rückführungsverfahren, Visaver-
fahren und Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln besteht keine 
spezielle gesetzliche Definition des Begriffs Identitätsfeststellung. Nach § 34 
Abs. 2 FPG und § 36 Abs. 2 BFA-VG bedeutet jedoch Identitätsfeststellung 
durch die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes das „Erfassen der 
Namen, des Geburtsdatums, der Staatsangehörigkeit und der Wohnan-
schrift einer Person“. Das Sicherheitspolizeigesetz (SPG) enthält eine ähn-
liche Definition, jedoch ohne Anführung der Staatsangehörigkeit.31

Eine allgemeinere Definition des Begriffs Identitätsfeststellung ist in 
der Strafprozessordnung (StPO) enthalten. Dort bedeutet Identitätsfest-
stellung die Ermittlung und Feststellung von Daten, die eine bestimmte 
Person unverwechselbar kennzeichnen (§ 117 Z 1 StPO).

Für die Rückkehr kann das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA) Drittstaatsangehörigen ohne Reisedokument ein sogenanntes Heim-
reisezertifikat ausstellen, wenn der Zielstaat die Einreise mit diesem Doku-
ment wahrscheinlich gestatten wird. Ein Heimreisezertifikat hat jedenfalls 
den Namen, das Geburtsdatum, die Größe und die Staatsangehörigkeit des 
Drittstaatsangehörigen zu enthalten (§ 97 FPG). Ist die Ausstellung eines 
Heimreisezertifikats nicht zielführend, muss ein Reisedokument von der 
jeweiligen ausländischen Behörde ausgestellt werden.32 In diesem Fall rich-
ten sich die erforderlichen Identitätsdaten nach dem Recht des jeweiligen 
Herkunftslandes (vgl. Reyhani, 2012:18).

Aufenthaltstitel müssen nach dem NAG insbesondere den Familien-
namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und ein Lichtbild enthalten und 
gelten als Identitätsdokument. Nach dem Muster der NAG-Durchfüh-
rungsverordnung (NAG-DV) sind im Aufenthaltstitel auch der Geburtsort, 
die Staatsangehörigkeit und das Geschlecht der Person anzugeben.33 Daraus 
ergibt sich, welche Identitätsdaten zur Ausstellung eines Aufenthaltstitels 
nach dem NAG zu ermitteln sind.

31 § 35 Abs. 2 SPG.
32 § 46 Abs. 2 FPG.
33 § 8 Abs. 2 NAG; § 1 NAG-DV; Anlage A NAG-DV.
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Die Identitätsdaten, die in fremdenrechtlichen Verfahren ermittelt 
werden müssen, sind daher nicht einheitlich festgelegt. Kernelemente der 
Identitätsfeststellung sind jedoch offensichtlich der Name und das Geburts-
datum der jeweiligen Person. 

1.6 Definitionen

Diese Studie baut auf den folgenden Begriffsdefinitionen auf, die ins-
besondere dem Glossar des Europäischen Migrationsnetzwerks zu Asyl und 
Migration34 und der österreichischen Gesetzgebung35 entnommen sind:

Asylberechtigte: Fremde, denen der Status des Asylberechtigten zuer-
kannt wurde (§ 3 Abs. 4 AsylG; siehe unten unter „Status des Asylberech-
tigten“).

Asylverfahren: Verfahren über die Gewährung internationalen Schut-
zes (siehe unten unter „Internationaler Schutz“).

Drittstaatsangehörige: Personen, die nicht UnionsbürgerInnen im 
Sinne von Art. 20 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV) sind und nicht aufgrund des Unionsrechts Frei-
zügigkeit nach Art. 2 Abs. 5 des Schengener Grenzkodexes genießen (EMN, 
2014:283).

Familiennachzug: (rechtmäßige) Einreise und Aufenthalt von Fami-
lienangehörigen eines sich rechtmäßig in Österreich aufhaltenden Dritt-
staatsangehörigen mit dem Ziel, die Familiengemeinschaft aufrechtzuer-
halten, unabhängig davon, ob die familiären Bindungen vor oder nach der 
Einreise des Zusammenführenden entstanden sind (Art. 2 lit. d Familien-
zusammenführungsrichtlinie).

Familienzusammenführung: siehe Familiennachzug.
Flüchtling: Eine Person, die sich aus der begründeten Furcht vor 

Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihren politischen Ansichten 
außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und 

34  Siehe Nationaler Kontaktpunkt Österreich im Europäischen Migrationsnetzwerk, 
IOM Landesbüro für Österreich, Glossar, verfügbar auf www.emn.at/de/publikatio-
nen/glossar (Zugriff am 10. Juli 2017).

35  Siehe Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem, verfügbar auf www.ris.bka.gv.at 
(Zugriff am 10. Juli 2017).

http://www.emn.at/de/publikationen/glossar
http://www.emn.at/de/publikationen/glossar
http://www.ris.bka.gv.at
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den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen 
dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als 
Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in 
welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin 
zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dort-
hin zurückkehren will (EMN, 2014:230).

Identität: eine Reihe von Eigenschaften einer Person, die es ermöglicht, 
diese Person von anderen zu unterscheiden.

Internationaler Schutz: Schutz, der den Status des Asylberechtigten 
und den Status des subsidiär Schutzberechtigten umfasst (EMN, 2014:168; 
vgl. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG; siehe unten unter „Status des Asylberechtigten“ 
und „Status des subsidiär Schutzberechtigten“).

Subsidiär Schutzberechtigte: Fremde, denen der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten zuerkannt wird (§ 8 Abs. 4 AsylG; siehe unten unter 
„Status des subsidiär Schutzberechtigten“).

Subsidiärer Schutz: Der Schutz, der Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen gewährt wird, welche die Voraussetzungen für die Anerken-
nung als Flüchtling nicht erfüllen, die aber stichhaltige Gründe für die 
Annahme vorgebracht haben, dass ihre Unversehrtheit im Sinne von Art. 15 
der Richtlinie 2011/95/EU bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland bzw. 
bei einer staatenlosen Person in das Land ihres vorherigen gewöhnlichen 
Aufenthalts bedroht würde, und auf die Art. 17 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 
2011/95/EU nicht anwendbar sind und die den Schutz dieses Landes nicht 
in Anspruch nehmen können oder wegen dieser Gefahr nicht in Anspruch 
nehmen wollen (EMN, 2014:278).

Status des Asylberechtigten: Das zunächst befristete und schließlich 
dauernde Einreise- und Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach den 
Bestimmungen des Asylgesetzes gewährt (§ 2 Abs. 1 Z 15 AsylG).

Status des subsidiär Schutzberechtigten: Das vorübergehende, ver-
längerbare Einreise- und Aufenthaltsrecht, das Österreich Fremden nach 
den Bestimmungen des Asylgesetzes gewährt (§ 2 Abs. 1 Z 16 AsylG).

Visum: Die Erlaubnis oder Entscheidung eines Mitgliedstaats, die im 
Hinblick auf die Einreise zum Zweck der Durchreise oder die Einreise zum 
Zweck eines Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat oder in mehreren Mit-
gliedstaaten verlangt wird (EMN, 2012:217). Dies umfasst Schengen-Visa 
nach dem Visakodex und nationale Visa D (§ 2 Abs. 1 FPG; AT EMN 
NKP, 2015:44).
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1.7 Methodik

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus allen teilnehmenden euro-
päischen Staaten zu erleichtern, wurde die vorliegende Studie nach einer 
gemeinsamen Studienvorlage samt einem vordefinierten, vom Europäischen 
Migrationsnetzwerk (EMN) entwickelten Fragenkatalog erstellt. Die ent-
sprechenden nationalen Berichte sowie der Synthesebericht werden auf der 
Webseite des EMN veröffentlicht.36 

Wesentliche Quellen der Studie sind Bestimmungen des österreichi-
schen Rechts und des EU-Rechts, österreichische und europäische Recht-
sprechung sowie Veröffentlichungen wie insbesondere Rechtsliteratur, 
EMN-Studien, Statistiken, Medienberichte und verschiedene Internetquel-
len. Darüber hinaus werden in der Studie ergänzende Informationen aus 
Interviews mit Fachleuten im Bereich der Identitätsfeststellung und des 
Fremdenrechts verwendet. Die Interviews wurden mit den folgenden Per-
sonen geführt: Johann Putz (Bundesministerium für Inneres, Abteilung 
III/4, Aufenthalts-, Personenstands- und Staatsbürgerschaftswesen), Sabina 
Schlegelhofer (Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/4, Aufent-
halts-, Personenstands- und Staatsbürgerschaftswesen), Reinhard Schmid 
(Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.1, Zentraler 
Erkennungsdienst) und Stephanie Theuer (Bundesministerium für Inneres, 
Referat III/5/c, Resettlement, Rückführung und Internationales).

Anfragen zur Studie wurden von der Magistratsabteilung 35 der Stadt 
Wien (MA35), vom Referat II/3/b des Bundesministeriums für Inneres 
(Visaangelegenheiten für Fremde) und vom Bundesministerium für Europa, 
Integration und Äußeres (BMEIA) in schriftlicher Form beantwortet. 
Darüber hinaus wurden Anfragen von Fachleuten des BMI, des BMEIA, 
der MA35 und der Caritas Salzburg auch telefonisch beantwortet. 

Die zitierten Informationen aus den Anfragenbeantwortungen wurden 
von den jeweiligen Fachleuten genehmigt.

Die verwendeten Informationsquellen sind im Quellenverzeichnis im 
Anhang enthalten. Die Studie wurde im Juli 2017 abgeschlossen und enthält 
daher keine Informationen, die erst nach diesem Zeitpunkt verfügbar waren.

36  Siehe Europäische Kommission, Reports, Studies, ad-hoc queries and statistics – EMN, 
verfügbar auf http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_
migration_network/reports/index_en.htm (Zugriff am 23. Mai 2016).

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/index_en.htm
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Im Allgemeinen entspricht die Terminologie dieser Studie dem aktu-
ellen Glossar zu Asyl und Migration des Europäischen Migrationsnetzwer-
kes (EMN, 2014; siehe Abschnitt oben zum Europäischen Migrationsnetz-
werk). 

Die Studie wurde von Rainer Lukits (Juristischer Mitarbeiter, IOM 
Landesbüro für Österreich) unter der Aufsicht von Julia Rutz (Leiterin der 
Abteilung Forschung und Migrationsrecht, IOM Landesbüro für Öster-
reich) und Marian Benbow Pfisterer (Büroleiterin, IOM Landesbüro für 
Österreich) in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres 
verfasst. Der Autor bedankt sich auch bei Saskia Heilemann (bis vor kurzem 
Koppenberg, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, IOM Landesbüro für Öster-
reich) für Unterstützung bei statistischen Fragen und für die Durchsicht 
des Studienentwurfs. Herzlicher Dank gebührt auch meiner Karenzvertre-
tung Raphaela Haberler für ihre Recherchen. Der Autor bedankt sich 
ebenfalls bei den obengenannten Personen und Einrichtungen dafür, bei 
der Beantwortung von Anfragen ihr Wissen und ihre Erfahrung zur Verfü-
gung gestellt zu haben.

Diese EMN-Studie richtet sich primär an innerstaatliche und europä-
ische EntscheidungsträgerInnen und BerufspraktikerInnen, aber auch an 
akademische ForscherInnen und die interessierte Öffentlichkeit.37

Nach der Einleitung bietet das zweite Kapitel einen Überblick über 
die Identitätsfeststellung im Rahmen der behandelten Verfahren. Kapitel 3 
erläutert, welche Behörden in Österreich maßgeblich an der Identitätsfest-
stellung beteiligt sind. Das folgende Kapitel beschreibt die wesentlichsten 
Schwierigkeiten bei der Identitätsfeststellung in den verschiedenen 
 Verfahren. Die Kapitel 5 bis 8 befassen sich mit den verschiedenen 
 Methoden der Identitätsfeststellung. Das neunte Kapitel legt dar, wie die 
Identität in fremdenrechtlichen Verfahren festgestellt wird und welche 
Auswirkungen die Identitätsfeststellung auf die Entscheidung des Verfahrens 
hat. Das letzte Kapitel bietet eine Zusammenfassung der Arbeit.

Im Anhang befinden sich ein Übersetzungs- und Abkürzungsverzeich-
nis in deutscher und englischer Sprache sowie ein Quellenverzeichnis. 

37  Siehe Art. 1 und Art. 9 Abs. 2 der Entscheidung des Rates vom 14. Mai 2008 zur 
Einrichtung eines Europäischen Migrationsnetzwerks (2008/381/EG), ABl. 2008 L 
131/7–12.
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2. ÜBERBLICK ÜBER DIE VERSCHIEDENEN 
VERFAHREN

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die Identitätsfeststellung in 
den verschiedenen fremdenrechtlichen Verfahren geboten werden.

2.1 Asylverfahren

Wird ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt, ist die betroffene 
Person durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes (in der Regel 
Polizeibedienstete)38 zu befragen (§ 42 Abs. 1 BFA-VG). Diese Erstbefra-
gung dient insbesondere der Ermittlung der Identität der betroffenen 
Person (§ 19 Abs. 1 AsylG). Sind AntragstellerInnen mindestens 14 Jahre 
alt, haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes auch eine erken-
nungsdienstliche Behandlung durchzuführen.39 Diese beinhaltet insbeson-
dere die Abnahme von Fingerabdrücken und die Herstellung von Abbil-
dungen (§ 64 SPG). Fingerabdruckdaten werden an die Eurodac-Datenbank 
übermittelt und mit dort vorhandenen Fingerabdrücken abgeglichen.40 Für 
die Identitätsfeststellung im Asylverfahren werden auch automatisierte 
Fingerabdruckabfragen im Visa-Informationssystem (VIS) durchgeführt. 
Zeitgleich werden die Fingerabdrücke auch mit der innerstaatlichen Fin-
gerabdruckdatenbank abgeglichen. Dort sind insbesondere Fingerabdrücke 
von Asylsuchenden, irregulär aufhältigen Fremden, strafrechtlich Verdäch-
tigen und auch Fingerabdrücke von Tatorten gespeichert.41 AsylwerberIn-
nen sind verpflichtet, ihnen zur Verfügung stehende Identitätsdokumente 
unverzüglich an die Behörde zu übergeben (§ 15 Abs. 1 Z 5 AsylG). Die 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind auch befugt, die Kleidung 
und mitgeführte Behältnisse von AsylwerberInnen zu durchsuchen und 
Identitätsdokumente sicherzustellen (§§ 38 und 39 BFA-VG). Im Zuge 

38 Siehe § 5 Abs. 2 Sicherheitspolizeigesetz (SPG).
39 § 42 Abs. 1 BFA-VG; § 24 Abs. 1 Z 1 BFA-Verfahrensgesetz (BFA-VG).
40 Siehe Art. 9 Eurodac-Verordnung.
41 Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 

Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017; Art. 21 und 22 VIS-Verordnung.
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der Antragstellung vorgelegte oder sichergestellte Identitätsdokumente 
werden von geschulten DokumentenprüferInnen der zuständigen Landes-
polizeidirektion (LPD) überprüft. Ergibt sich ein Verdacht auf Dokumen-
tenfälschung, wird das Dokument an das Bundeskriminalamt (.BK) zur 
näheren Begutachtung übermittelt. Werden später im Laufe des Asylver-
fahrens Identitätsdokumente vorgelegt, werden diese zuerst durch Mitar-
beiterInnen des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) geprüft. 
Besteht aufgrund dieser Grobprüfung ein Verdacht auf Dokumentenfäl-
schung, wird das Dokument an die LPD und in weiterer Folge unter 
Umständen an das Bundeskriminalamt weitergeleitet (AT EMN NKP, 
2016:34–35). Zur Prüfung von Reisepässen werden auch Dokumenten-
prüfgeräte („Dokuboxen“) verwendet. Diese lesen insbesondere Daten von 
Reisepässen aus und führen automatisch eine alphanumerische Abfrage in 
bestimmten Datenbanken durch.42 

2.2 Rückführungsverfahren

Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes43 dürfen die Identität 
einer Person feststellen, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzuneh-
men ist, dass diese unrechtmäßig in Österreich aufhältig ist oder wenn der 
dringende Verdacht besteht, dass sich an ihrem Aufenthaltsort Fremde 
befinden, die nicht zum Aufenthalt im Bundesgebiet berechtigt sind. Dazu 
gehört das Erfassen des Namens, des Geburtsdatums, der Staatsangehörig-
keit und der Wohnanschrift (§ 34 FPG; § 35 SPG).

Wird ein unrechtmäßig aufhältiger Fremder über 14 Jahren aufgegrif-
fen, darf die jeweilige Landespolizeidirektion (LPD) eine erkennungsdienst-
liche Behandlung durchführen (§ 99 Abs. 1 Z 3 FPG; siehe Abschnitt 2.1). 
Zum Zweck der Identifizierung einer unrechtmäßig aufhältigen Person ist 
eine Abfrage im Visa-Informationssystem (VIS) möglich.44

Gegen einen unrechtmäßig aufhältigen Drittstaatsangehörigen hat das 
BFA grundsätzlich eine Rückkehrentscheidung zu erlassen (§ 52 Abs. 1 Z 1 
FPG). Wird ein Asylantrag oder ein Antrag auf humanitären Schutz abge-

42 Siehe Bundesministerium für Inneres, Falsche Papiere, krumme Dinge, Öffentliche 
Sicherheit 9-10/12, S. 6.

43 Siehe § 5 Abs. 2 SPG.
44 Art. 20 VIS-Verordnung.
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lehnt, ergeht in der Regel gleichzeitig damit eine Rückkehrentscheidung 
(§ 52 Abs. 2 und 3 FPG). Wurde eine Rückkehrentscheidung erlassen, ist 
das BFA ermächtigt, den Fremden erkennungsdienstlich zu behandeln.45 
Die erkennungsdienstliche Behandlung kann von den Organen des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes für das BFA durchgeführt werden.46 Fremde, 
gegen die eine Rückkehrentscheidung erlassen wurde, sind gegebenenfalls 
im Auftrag des BFA von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
abzuschieben (§ 46 Abs. 1 FPG).

Hat die betroffene Person kein Reisedokument, wird häufig ein Ersatz-
reisedokument des Herkunftslandes benötigt.47 Zu diesem Zweck ist auch 
eine Identitätsprüfung durch die Behörden des Herkunftslandes erforder-
lich. In diesem Rahmen werden insbesondere Befragungstermine in Bot-
schaften und Identifizierungsmissionen ausländischer Behörden durchge-
führt.48

2.3 Schengen-Visa

Schengen-Visa müssen grundsätzlich bei der zuständigen Vertretungs-
behörde (Botschaft oder Konsulat) im Ausland beantragt werden.49 Wird 
ein Schengen-Visum beantragt, muss dem Antrag ein gültiges Reisedoku-
ment und ein geeignetes Lichtbild beigelegt werden (Art. 10 und 12 Visa-
kodex). Für die Dokumentenprüfung zieht die Vertretungsbehörde vor Ort 
befindliche DokumentenprüferInnen des Bundesministeriums für Inneres, 
DokumentenprüferInnen anderer Staaten (z.B. Deutschland) oder ihre 
VertrauensanwältInnen heran.50

45 § 24 Abs. 1 Z 6 BFA-VG.
46 § 24 Abs. 2 BFA-VG.
47 Siehe § 46 Abs. 2 FPG.
48 Vgl. § 46 Abs. 2a FPG; Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inne-

res, Referat III/5/c, Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017; vgl. 
Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015, Regierungsvorlage, Erläuterungen, S. 18, ver-
fügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf 
(Zugriff am 6. Juli 2017).

49 § 7 Z 1 iVm § 2 Abs. 5 Z 3 FPG.
50 Telefonische Anfragenbeantwortung von Gernot Wiedner, Bundesministerium für 

Europa, Integration und Äußeres, Referat IV.2.a, Pass- und Sichtvermerksfragen, 
30. Juni 2017.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf
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Bei der Einreichung eines ersten Antrags wird ein Lichtbild der betref-
fenden Person angefertigt. Ist die Person älter als 11 Jahre, werden auch 
Fingerabdrücke abgenommen (Art. 13 Visakodex). Ist der Antrag zulässig, 
nimmt die Vertretungsbehörde eine Abfrage im Visa-Informationssystem 
(VIS) vor und gibt dort die vorgesehenen Daten ein.51 Die österreichische 
Vertretungsbehörde prüft auch, ob das vorgelegte Reisedokument nicht 
falsch, verfälscht oder gefälscht ist (Art. 21 Abs. 3 lit. a Visakodex). Darü-
ber hinaus prüft die Vertretungsbehörde auch, ob die jeweilige Person im 
Schengener Informationssystem (SIS) zur Einreiseverweigerung ausgeschrie-
ben ist.52

2.4 Nationale Visa

Nationale Visa müssen grundsätzlich bei der zuständigen Vertretungs-
behörde (Botschaft oder Konsulat) im Ausland beantragt werden.53 Unter 
Umständen können nationale Visa auch von der zuständigen Landespoli-
zeidirektion am Flughafen erteilt werden.54 Nationale Visa (Visa D) können 
etwa zu Erwerbszwecken, zur Erteilung eines Aufenthaltstitels oder im 
Rahmen der Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz erteilt wer-
den.55 Auch für die Erteilung nationaler Visa ist in der Regel ein Lichtbild, 
ein gültiges Reisedokument und die Abnahme von Fingerabdrücken erfor-
derlich.56

2.5 Aufenthaltstitel nach dem NAG

Aufenthaltstitel nach dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz 
(NAG) können insbesondere für Erwerbszwecke, Ausbildungszwecke (Schü-
lerInnen und Studierende) oder aus Familiengründen erteilt werden (siehe 

51  Art. 19 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 2 Visakodex; Art. 8 und Art. 15 VIS-Verordnung.
52  Art. 21 Abs. 3 lit. c Visakodex.
53  § 7 FPG.
54  § 5 Abs. 2 und 3 FPG ; § 24b FPG.
55  Siehe § 20 Abs. 1 FPG.
56  § 11 Abs. 1; § 99 Abs. 4 iVm § 2 Abs. 5 Z 4 FPG. 
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§ 8 Abs. 1 NAG; §§ 63–64 NAG; Buschek-Chauvel/Chahrokh, 2015, 
Kapitel 2; Lukits, 2016b).

Ein Erstantrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem NAG 
muss in der Regel bei der österreichischen Vertretungsbehörde im Ausland 
eingebracht werden.57 Die antragstellende Person muss grundsätzlich per-
sönlich bei der Behörde erscheinen und wird dort erkennungsdienstlich 
behandelt (§ 19 Abs. 1 und Abs. 4 NAG; § 35 NAG). Dem Antrag muss 
ein gültiges Reisedokument, ein Lichtbild und eine Geburtsurkunde oder 
ein gleichwertiges Dokument angeschlossen werden (§ 7 Abs. 1 Z 1–3 
NAG-DV). Eine Ausnahme von diesem Erfordernis kann jedoch beantragt 
werden (§ 19 Abs. 8 NAG; siehe Abschnitt 5.1). Bei Zweifeln an der 
Echtheit oder Richtigkeit von Identitätsdokumenten kann die österreichi-
sche Vertretungsbehörde auch selbst eine Dokumentenprüfung veranlas-
sen.58 Der Antrag wird in der Regel von der Vertretungsbehörde an die 
zuständige Niederlassungsbehörde weitergeleitet. Diese ist hauptsächlich 
für die Prüfung des Antrags und somit auch für die Identitätsfeststellung 
zuständig (§ 22 NAG). 

Zur Feststellung der Identität können die Vertretungsbehörden und 
die Niederlassungsbehörden unter anderem auf das Zentrale Fremdenre-
gister zugreifen (§ 27 BFA-VG). Die Behörde kann eine Beglaubigung der 
vorgelegten Dokumente verlangen.59 Außerdem kann sich die Inlandsbe-
hörde an die österreichische Vertretungsbehörde wenden. Diese kann etwa 
eine Überprüfung durch sogenannte VertrauensanwältInnen veranlassen. 
Darüber hinaus besteht in der Praxis auch eine Zusammenarbeit Österreichs 
mit Vertretungsbehörden anderer Länder.60 Eine Identitätsfeststellung mit 
Hilfe eines Abgleichs von Fingerabdrücken erfolgt nur in Zweifelsfällen.61 

57 Siehe § 3 Abs. 3, § 8 Abs. 1 Z 10, § 21, § 64 NAG.
58 Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 

12. Juni 2017.
59 Siehe § 6 Abs. 4 NAG-DV; Interview mit Johann Putz und Sabina Schlegelhofer, 

Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/4, Aufenthalts, Personenstands- und 
Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 2017.

60 Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017.

61 Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017; Interview mit Johann Putz und Sabina Schlegelhofer,  Bundesministerium 
für Inneres, Abteilung III/4, Aufenthalts-, Personenstands- und Staatsbürgerschafts-
wesen, 5. Juli 2017.



23

In diesen Fällen wird das Bundeskriminalamt um Unterstützung ersucht.62 
Kommt die Niederlassungsbehörde zu einem positiven Ergebnis, teilt sie 
dies der Vertretungsbehörde mit (§ 23 Abs. 2 NAG). Besitzt die antragstel-
lende Person kein gültiges Reisedokument mehr oder hat die Vertretungs-
behörde begründete Zweifel an der Identität oder an der Echtheit der 
vorgelegten Dokumente, kann die Vertretungsbehörde die Erteilung eines 
Visums verweigern. Dies muss sie jedoch der Niederlassungsbehörde unter 
Angabe der Gründe mitteilen (§ 25 FPG). Wird ein Aufenthaltstitel aus-
gestellt, werden darin in der Regel auch Fingerabdrücke gespeichert.63 

2.6 Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz

Während im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz der Familiennach-
zug zu InhaberInnen von Aufenthaltstiteln nach dem NAG und zu Asyl-
berechtigten vorgesehen ist, ermöglicht das Asylgesetz den Familiennachzug 
zu Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten (siehe Lukits, 
2016b:7–8; § 35 Asylgesetz). 

Wird eine Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz beantragt, 
muss ein dafür vorgesehenes Befragungsformular ausgefüllt werden. Darin 
sind auch Fragen zur Identität der betroffenen Personen enthalten (§ 35 
Abs. 3 AsylG; Anlage 1 AsylG-DV). Die österreichische Vertretungsbehörde 
muss den Antrag unverzüglich an das BFA weiterleiten (§ 35 Abs. 3 AsylG). 
Dieses ist hauptsächlich für die Identitätsfeststellung der betroffenen Per-
sonen zuständig (§ 35 Abs. 4 AsylG). Hat die Vertretungsbehörde Zweifel 
an der behaupteten Identität der AntragstellerInnen, wird dies in der Praxis 
dem BFA mitgeteilt.64 Kann ein behauptetes Verwandtschaftsverhältnis 
vorerst nicht nachgewiesen werden, kann die betroffene Person auf ihre 
Kosten eine DNA-Analyse verlangen (§ 12a FPG; Lukits, 2016b:42).

62 Interview mit Johann Putz und Sabina Schlegelhofer, Bundesministerium für Inneres, 
Abteilung III/4, Aufenthalts-, Personenstands- und Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 
2017; Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskri-
minalamt, Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

63 Siehe § 1 NAG-DV.
64 Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Referat III/5/c, 

Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017.



24

2.7 Humanitäre Aufenthaltstitel

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen (humanitäre 
Aufenthaltstitel) können vom BFA auf Antrag oder von Amts wegen erteilt 
werden (siehe AT EMN NKP, 2015:76–79).65 Wie in Asylverfahren und 
in Verfahren zur Erlassung von Rückkehrentscheidungen kommen grund-
sätzlich die Bestimmungen des BFA-Verfahrensgesetzes zur Anwendung 
(§ 1 BFA-VG). Auch in Verfahren über humanitäre Aufenthaltstitel ist die 
Durchführung einer freiwilligen DNA-Analyse möglich (§ 13 Abs. 3  BFA-VG). 
Anträge auf Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels müssen in der 
Regel persönlich beim BFA gestellt werden.66 Im Verfahren über die Ertei-
lung eines humanitären Aufenthaltstitels können betroffene Personen ab 
14 Jahren erkennungsdienstlich behandelt werden (siehe Abschnitt 2.1).67 
Wirken AntragstellerInnen nicht im erforderlichen Ausmaß an der Fest-
stellung ihrer Identität mit, kann der Antrag zurückgewiesen werden.68 
Nach der Durchführungsverordnung zum Asylgesetz dürfen humanitäre 
Aufenthaltstitel grundsätzlich nur nach Vorlage eines gültigen Reisedoku-
ments erteilt werden (siehe dazu Abschnitt 5.1).

65  Siehe §§ 54–61 AsylG.
66  § 58 Abs. 5 BFA-VG.
67  § 24 Abs. 1 Z 3 und Abs. 2 BFA-VG.
68  § 58 Abs. 11 BFA-VG.
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3. DER INSTITUTIONELLE RAHMEN

3.1 Zuständige Behörden

Im Allgemeinen sind jene Behörden für die Identitätsfeststellung ver-
antwortlich, die auch für das Hauptverfahren zuständig sind (siehe § 37 
AVG). Dies schließt jedoch nicht aus, dass die zuständige Behörde die 
Unterstützung einer anderen Behörde in Anspruch nimmt (siehe insb. § 22 
B-VG). 

Für die Identitätsfeststellung in Asylverfahren und Rückführungsver-
fahren ist in erster Instanz primär das Bundesamt für Fremdenwesen und 
Asyl (BFA) zuständig.69 In zweiter Instanz ist das Bundesverwaltungsgericht 
(BVwG) zuständig (§ 7 Abs. 1 BFA-VG). Gegen Entscheidungen des 
BVwG können Rechtsmittel an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) und 
an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) erhoben werden.70

In Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln nach dem Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) sind hauptsächlich die jeweiligen 
Landeshauptleute zuständig. Diese können jedoch die Bezirksverwaltungs-
behörden mit Verordnung ermächtigen, alle oder bestimmte Fälle in ihrem 
Namen zu entscheiden (§ 3 Abs. 1 NAG). Aufenthaltstitel nach dem NAG 
umfassen etwa Aufenthaltstitel aus Familiengründen71 oder Aufenthaltstitel 
zu Ausbildungs-72 oder Erwerbszwecken.73 Wird ein Antrag im Ausland 
gestellt, ist die jeweilige österreichische Vertretungsbehörde für die Entge-
gennahme des Antrags zuständig (§ 3 Abs. 3 NAG). Sie hat auf die Rich-
tigkeit und Vollständigkeit des Antrages hinzuwirken und den Antrag in 
der Regel an den jeweiligen Landeshauptmann oder an die jeweilige Lan-
deshauptfrau weiterzuleiten (§ 22 NAG). Über Beschwerden gegen Ent-
scheidungen der Landeshauptleute entscheidet in zweiter Instanz das Lan-
desverwaltungsgericht des jeweiligen Bundeslandes (§ 3 Abs. 2 NAG).

69  Siehe § 3 Abs. 2 BFA-VG; § 24 Abs. 1 BFA-VG; § 46 Abs. 2 FPG.
70  Art. 133 und Art. 144 B-VG.
71  Siehe insb. § 46 und § 47 NAG.
72  Siehe §§ 63 und 64 NAG.
73  Siehe insb. § 41 NAG.
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Für die Erteilung von Visa sind in erster Instanz grundsätzlich die 
Vertretungsbehörden (Botschaften oder Konsulate) zuständig (§ 7 FPG). 
Unter Umständen können nationale Visa jedoch auch von der zuständigen 
Landespolizeidirektion an bestimmten Flughäfen erteilt werden.74 Auch für 
den Familiennachzug zu Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten 
nach dem AsylG muss in der Regel ein nationales Visum beantragt werden 
(siehe Lukits, 2016b:40).75 In zweiter Instanz entscheidet das BVwG (§ 9 
Abs. 3 FPG). Gegen Entscheidungen des BVwG kann wiederum ein Rechts-
mittel an den VwGH oder an den VfGH erhoben werden.76

3.2 Entwicklungen der letzten Jahre

Für die erstinstanzliche Führung insbesondere von Asylverfahren, Rück-
führungsverfahren und Verfahren über humanitäre Aufenthaltstitel ist seit 
1. Jänner 2014 das neu errichtete Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl 
(BFA) zuständig (vgl. Reyhani, 2012:7, 15).77 In zweiter Instanz entscheidet 
in diesen Verfahren seit 1. Jänner 2014 das ebenfalls neu eingerichtete 
Bundesverwaltungsgericht (vgl. Reyhani, 2012:7).78 Die Führung dieser 
Verfahren beinhaltet auch die Feststellung der Identität der betroffenen 
Personen, soweit diese für das jeweilige Verfahren relevant sein könnte.79

Ziel der Einrichtung des BFA war insbesondere die Bündelung frem-
denrechtlicher Zuständigkeiten, um Synergieeffekte zu erzielen und um auf 
den Anstieg der Migrationsströme in rascher und effizienter Weise reagieren 
zu können.80 Die Einrichtung des BVwG erfolgte im Rahmen der allge-
meinen Einführung einer zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ziele 
dieser Reform waren insbesondere eine Entlastung des Verwaltungsgerichts-
hofes (VwGH) und eine Anpassung an die Rechtsschutzvorgaben der 

74  § 5 Abs. 2 und 3 FPG; § 24b FPG; § 1 FPG-DV.
75  Siehe § 35 AsylG; § 26 FPG.
76  Art. 133 und Art. 144 B-VG.
77  Siehe § 3 Abs. 2 Z 1, 3 und 4 BFA-VG; § 56 Abs. 1 BFA-VG; § 3 und § 8 Abs. 1 

BFA-Einrichtungsgesetz.
78  Siehe insb. § 7 Abs. 1 BFA-VG; § 27 Abs. 1 BVwGG.
79  Siehe etwa § 37 AVG; Hengstschläger/Leeb, AVG § 56 Rz 41 ff.
80  Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz, Regierungsvorlage, Erläuterungen, S. 1, 

3 und 5, verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01803/
fname_255385.pdf (Zugriff am 19. Mai 2017).

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01803/fname_255385.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01803/fname_255385.pdf
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Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) und der Grund-
rechtecharta.81

3.3 Zentrale Unterstützungseinrichtungen

Als zentrale Unterstützungseinrichtungen für die Identitätsfeststellung 
sind insbesondere das Bundeskriminalamt (.BK) und die Landeskriminal-
ämter (LKA) zu nennen. Diese werden insbesondere für die Prüfung von 
Identitätsdokumenten herangezogen (vgl. AT EMN NKP, 2016:34–35; 
Reyhani, 2012:16).82 Die Landeskriminalämter sind Teil der jeweiligen 
Landespolizeidirektion.83 Das Bundeskriminalamt ist hingegen Teil des 
Bundesministeriums für Inneres (BMI).84

Das Bundeskriminalamt war maßgeblich an der Entwicklung der 
sogenannten „Dokumentenmeldeschiene“ beteiligt. Diese EDV-Anwen-
dung bietet insbesondere einen Überblick, wo ge- oder verfälschte Doku-
mente in Österreich aufgegriffen wurden und wo sie sich befinden.85

Das Bundeskriminalamt verwendet auch ein elektronisches Dokumenten-
informationssystem namens „Argus“. Dieses Informationssystem enthält ins-
besondere Hinweise auf die neuesten Fälschungen und Fälschungsmerkmale.86 

81  Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, Regierungsvorlage, Erläuterungen, S. 1 
und 3; verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01618/
fname_238643.pdf (Zugriff am 19. Mai 2017). 

82  Bundeskriminalamt, Sicherheit 2016, S. 48, verfügbar auf www.bmi.gv.at/cms/BK/
publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf (Zugriff am 19. Juni 
2017); Bundesministerium für Inneres, Erkennen neuer Fälschungstrends, Öffentliche 
Sicherheit 1-2/09, S. 77; BVwG, 6. Februar 2017, W230 2128874-1; 30. Dezember 
2016, W215 1419469-1; 8. November 2016, L506 2122178-1; 12. Dezember 2016, 
L504 2120697-1; 12. November 2016, W220 2139785-1; 17. August 2016, W149 
1416847-1.

83  Siehe etwa VwGH, 24. Jänner 2017, Ra 2015/01/0133; Interview mit Stephanie 
Theuer, Sabina Schlegelhofer und Johann Putz, Bundesministerium für Inneres, 5. Juli 
2017.

84  § 1 Bundeskriminalamt-Gesetz und § 6 Abs. 1 SPG.
85  Siehe etwa Bundesministerium für Inneres, Falsche Papiere, krumme Dinge, Öffentli-

che Sicherheit 9-10/12, S. 10; Bundesministerium für Inneres, Erkennen neuer Fäl-
schungstrends, Öffentliche Sicherheit 1-2/09, S. 77.

86  Bundesministerium für Inneres, Falsche Papiere, krumme Dinge, Öffentliche Sicherheit 
9-10/12, S. 10.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01618/fname_238643.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01618/fname_238643.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf
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Darüber hinaus sind zu Vergleichszwecken auch echte Identitätsdokumente 
abgebildet.87

Im Übrigen verwendet das Bundeskriminalamt auch die europäischen 
Informationssysteme FADO bzw. PRADO.88 FADO („False and Authen-
tic Documents Online“) enthält Abbildungen von echten und von gefälsch-
ten oder verfälschten Dokumenten sowie Informationen über Fälschungs- 
und Sicherungstechniken.89 PRADO („Public Register of Authentic Travel 
and Identity Documents Online“) enthält öffentlich zugängliche Informa-
tionen zu echten Reise- und Identitätsdokumenten.90 Darüber hinaus 
benützt das Bundeskriminalamt auch das elektronische Urkundeninforma-
tionssystem EDISON, in dem echte Dokumente verschiedener Länder 
abgebildet und beschrieben sind.91

Das Bundeskriminalamt Österreich (.BK) führt im Bereich der Iden-
titätsfeststellung auch Schulungen durch, insbesondere für Bedienstete des 
BFA, des BMI und der Landeskriminalämter.92

Das Bundeskriminalamt ist auch an der Entwicklung neuer Methoden 
zur Identitätsfeststellung beteiligt. Dies betrifft derzeit insbesondere den 
Aufbau eines Systems zur automatisierten Gesichtsfelderkennung. Darüber 
hinaus erarbeitet das Bundeskriminalamt auch Erlässe für die untergeord-
neten Behörden im Bereich der Identitätsfeststellung.93

87  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

88  Ebda.
89  Gemeinsame Maßnahme 98/700/JI vom 3. Dezember 1998 – vom Rat aufgrund von 

Artikel K.3 des Vertrags über die Europäische Union angenommen – betreffend die 
Errichtung eines Europäischen Bildspeicherungssystems (FADO), ABl. 1998 L 333/4.

90  Bundesministerium für Inneres, Falsche Papiere, krumme Dinge, Öffentliche Sicherheit 
9-10/12, S. 8; Generalsekretariat des Rats der Europäischen Union, Über PRADO; 
verfügbar auf www.consilium.europa.eu/prado/de/prado-contacts/about-prado.pdf 
(Zugriff am 19. Mai 2017).

91  Telefonische Anfragenbeantwortung von Johann Fuchsluger, Bundesministerium für 
Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.2.3, Urkunden und Handschriftenuntersuchung, 
7. Juli 2017; Edison, verfügbar auf www.edisontd.net (Zugriff am 7. Juli 2017).

92  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017; Bundesministerium für Inneres, 
Büro 6.1 Zentraler Erkennungsdienst, verfügbar auf www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_
ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_1.aspx (Zugriff am 19. Juni 2017).

93  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

http://www.consilium.europa.eu/prado/de/prado-contacts/about-prado.pdf
http://www.edisontd.net
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_1.aspx
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_1.aspx
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Eine Einheit des Bundeskriminalamts ist der Zentrale Erkennungs-
dienst (Büro 6.1). Dieser ist für die Führung der innerstaatlichen biomet-
rischen Datensammlungen und Datenbanken zuständig. Darüber hinaus 
ist er etwa auch am Aufbau erkennungsdienstlicher Datenbanken beteiligt.94 

Das Bundeskriminalamt hat weiters auch ein Büro für Kriminaltechnik 
(Büro 6.2).95 Dieses umfasst auch eine spezielle Organisationseinheit für 
Dokumente (Referat 6.2.3 Urkunden und Handschriften).96

94  Bundesministerium für Inneres, Büro 6.1 Zentraler Erkennungsdienst, verfügbar auf 
www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_1.aspx (Zugriff am 
19. Juni 2017).

95  Bundesministerium für Inneres, Büro 6.2 Kriminaltechnik, verfügbar auf www.bmi.
gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_2.aspx (Zugriff am 19. Juni 
2017).

96  Bundesministerium für Inneres, Referat 6.2.3 Urkunden und Handschriftenunter-
suchung, www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Referat_6_2_3.aspx 
(Zugriff am 7. Juli 2017).

http://www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_1.aspx
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_2.aspx
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Buero_6_2.aspx
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/wir_ueber_uns/abteilung_6/Referat_6_2_3.aspx
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4. HERAUSFORDERUNGEN

Die Feststellung der Identität von Drittstaatsangehörigen in fremden-
rechtlichen Verfahren stellt die Beteiligten immer wieder vor Herausforde-
rungen. Dies betrifft jedoch vor allem Asylverfahren und Rückführungs-
verfahren.

4.1 Asylverfahren

Die Identitätsfeststellung von MigrantInnen stellt insbesondere in 
Asylverfahren eine Herausforderung dar (AT EMN NKP, 2016:6–7). 

Der Grund dafür ist, dass Asylsuchende häufig keine ausreichenden 
Dokumente mit sich führen (vgl. AT EMN NKP, 2016:13, 14; Reyhani, 
2012:6, 11).97 Darüber hinaus werden laut Bundeskriminalamt des Öfteren 
auch falsche oder gefälschte Dokumente vorgelegt.98 Selbst echte Doku-
mente können unter Umständen falsche Angaben enthalten (Reyhani, 
2012:10). Auch die Altersfeststellung bereitet des Öfteren Schwierigkeiten 
(AT EMN NKP, 2016:8; 50–60; Lukits/Lukits, 2013:196–201; Lukits/
Lukits, 2011:17–26).99 Die Identifizierung junger Asylsuchender wird 
dadurch erschwert, dass nach der geltenden Eurodac-Verordnung Finger-
abdrücke erst von Personen ab 14 Jahren abgenommen werden dürfen.100 
Nach dem aktuellen Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung 
der Eurodac-Verordnung soll diese Altersgrenze jedoch auf sechs Jahre 

97  Siehe etwa Die Presse, Sobotka will Handydaten von Asylwerben auslesen, 3. März 2017, 
verfügbar auf http://diepresse.com/home/techscience/technews/5177991/Sobotka-
will-Handydaten-von-Asylwerben-auslesen (Zugriff am 16. Mai 2017); Interview mit 
Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.1, 
Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

98  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

99  Ebd.
100  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 

Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017; siehe Art. 9 Abs. 1 Eurodac- 
Verordnung.

http://diepresse.com/home/techscience/technews/5177991/Sobotka-will-Handydaten-von-Asylwerben-auslesen
http://diepresse.com/home/techscience/technews/5177991/Sobotka-will-Handydaten-von-Asylwerben-auslesen
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gesenkt werden.101 In der praktischen Durchführung wird nach Auskunft 
des BMI die Identitätsfeststellung von Asylsuchenden auch dadurch 
erschwert, dass in der Regel während laufender Asylverfahren keine Aus-
künfte von den Herkunftsstaaten eingeholt werden können.102

In Asylverfahren hat auch die hohe Zahl an Asylanträgen und die hohe 
Zahl an offenen Asylverfahren zu Herausforderungen bei der Identitätsfest-
stellung geführt (vgl. AT EMN NKP, 2016:7).103 Während im Jahr 2014 
in erster und zweiter Instanz 31.338 offene Verfahren verzeichnet wurden, 
gab es im Jahr 2015 79.723 offene Verfahren und im Jahr 2016 76.409.104 
Die Zahl der Anträge auf internationalen Schutz („Asylanträge“) stieg nach 
der Asylstatistik des BMI von 28.064 Anträgen im Jahr 2014 auf 88.340 
Anträge im Jahr 2015.105 Die Anzahl der Asylanträge hat sich somit von 
2014 auf 2015 mehr als verdreifacht. Im Jahr 2016 ist die Zahl der Asyl-
anträge um mehr als die Hälfte auf 42.285 Anträge gesunken.106

Diese Umstände haben zu Herausforderungen bei der Identitätsfest-
stellung im Asylverfahren geführt. Die Art und Weise der Identitätsfeststel-
lung hat sich dadurch jedoch nicht nennenswert geändert (vgl. Abschnitt 
1.4).107

101  Europäische Kommission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
of the Council on the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints 
for the effective application of [Regulation (EU) No 604/2013 establishing the crite-
ria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 
application for international protection lodged in one of the Member States by a third-
country national or a stateless person], for identifying an illegally staying third-coun-
try national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data 
by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcement pur-
poses (recast), 4.5.2016, COM(2016) 272 final; insb. Art. 10 Abs. 1.

102  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017; siehe § 33 Abs. 4 und 5 BFA-
VG. 

103  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

104  Bundesministerium für Inneres, Asylstatistik 2016, verfügbar auf www.bmi.gv.at/cms/
BMI_Asylwesen/statistik/files/Asyl_Jahresstatistik2016.pdf (Zugriff am 1. Mai 2017), 
S. 7 und S. 55.

105  Ebd., S. 4.
106  Ebd.
107  Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Referat III/5/c, 

Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017.

file:///C:\Users\rlukits\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\LGBNVUVE\www.bmi.gv.at\cms\BMI_Asylwesen\statistik\files\Asyl_Jahresstatistik2016.pdf
file:///C:\Users\rlukits\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\LGBNVUVE\www.bmi.gv.at\cms\BMI_Asylwesen\statistik\files\Asyl_Jahresstatistik2016.pdf
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4.2 Humanitäre Aufenthaltstitel

Auch in Verfahren über die Erteilung humanitärer Aufenthaltstitel 
nach dem Asylgesetz verfügen die Betroffenen häufig nicht über ausrei-
chende Identitätsdokumente.108

4.3 Rückführungsverfahren

Auch in Rückkehrverfahren ist die Identitätsfeststellung der betroffe-
nen Personen des Öfteren problematisch. Dies kann insbesondere zu 
Schwierigkeiten bei der Beschaffung erforderlicher Reisedokumente führen 
(Lukits, 2016a:35; vgl. Reyhani, 2012:8–10).109 Schwierigkeiten bereitet 
in diesem Zusammenhang auch die unzureichende Kooperationsbereitschaft 
mancher Herkunftsländer (siehe auch Lukits, 2016a:31, 34).110

Die Zahl unrechtmäßig aufhältiger MigrantInnen ist in Österreich 
statistisch nicht genau erfasst (siehe Rutz/Chahrokh, 2015:58).111 Die Zahl 
von in Österreich aufgefundenen irregulären Drittstaatsangehörigen ist 
jedoch von 2014 auf 2015 auf mehr als das Doppelte gestiegen.112 Die 
hohe Zahl an unrechtmäßig aufhältigen Drittstaatsangehörigen kann daher 
unter Umständen auch bei der Identitätsfeststellung zu Herausforderungen 
führen.

108  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

109  Vgl. etwa Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015, Regierungsvorlage, Erläuterungen, 
S. 18. verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/
fname_401629.pdf (Zugriff am 19. Juni 2017).

110  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

111  Vgl. Der Standard, Warum nicht abgeschoben wird, 9. März 2017, verfügbar auf http://
derstandard.at/2000053764337/Warum-nicht-abgeschoben-wird (Zugriff am 16. Mai 
2017).

112  Bundeskriminalamt, Schlepperei Österreich Jahresbericht 2015, verfügbar auf www.bmi.
gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2015/1362016_Web_Schlepperei_2015.
pdf (Zugriff am 8. Mai 2017), S. 7 und 19; Eurostat, Aufgefundene Drittstaatenange-
hörige mit illegalem Aufenthalt, verfügbar auf http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do (Zugriff am 8. 5. 2017).

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf
http://derstandard.at/2000053764337/Warum-nicht-abgeschoben-wird
http://derstandard.at/2000053764337/Warum-nicht-abgeschoben-wird
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2015/1362016_Web_Schlepperei_2015.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2015/1362016_Web_Schlepperei_2015.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2015/1362016_Web_Schlepperei_2015.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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4.4 Aufenthaltstitel nach dem NAG

Die Identitätsfeststellung im Rahmen von Verfahren zur Erteilung von 
Aufenthaltstiteln nach dem NAG bereitet kaum Schwierigkeiten, weil 
AntragstellerInnen in der Regel über ausreichende Identitätsdokumente 
verfügen.113 

Problematisch ist etwa das Fehlen von Beglaubigungen, die die Echtheit 
einer Urkunde bestätigen sollen. Eine Beglaubigung von Dokumenten 
erfolgt regelmäßig im Wege einer Überbeglaubigung von Identitätsdoku-
menten durch die jeweilige österreichische Vertretungsbehörde (Botschaft 
oder Konsulat) nach einer Zwischenbeglaubigung durch das jeweilige 
Außenministerium. Bei manchen afrikanischen und asiatischen Ländern, 
in denen keine österreichische Botschaft vorhanden ist, nimmt die zustän-
dige Botschaft jedoch keine Überbeglaubigungen vor.114 Auch bei einer 
Inlandsantragstellung sind mitgebrachte Identitätsdokumente oft nicht 
überbeglaubigt. Erschwerend ist auch, dass mit einer Beglaubigung nur die 
Echtheit des Dokuments bestätigt wird, nicht jedoch die inhaltliche Rich-
tigkeit.115 Schließlich bestätigt eine Beglaubigung nur, dass das Dokument 
tatsächlich von der ausstellenden Behörde stammt, nicht jedoch, dass die 
darin enthaltenen Angaben richtig sind. Etwa aufgrund von Korruption 
oder mangelhafter Prüfung können daher auch echte Dokumente falsche 
Angaben beinhalten.116

113  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017; Interview mit Johann Putz und Sabina Schlegelhofer, Bundesministe-
rium für Inneres, Abteilung III/4, Aufenthalts-, Personenstands- und Staatsbürger-
schaftswesen, 5. Juli 2017.

114  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12.  Juni 2017; mündliche Anfragenbeantwortung von Frau Mag. Sabrina Langer, 
Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 13. Juni 2017.

115  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017; vgl. § 3 Konsularbeglaubigungsgesetz.

116  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.
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4.5 Visaverfahren

In Visaverfahren bereitet die Identitätsfeststellung laut Bundesminis-
terium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) keine nennenswer-
ten Schwierigkeiten.117 Wesentlicher Grund dafür ist sicherlich, dass Antrag-
stellerInnen in der Regel ausreichende Identitätsdokumente vorweisen 
müssen (siehe Abschnitt 5.1).

117  Schriftliche Anfragenbeantwortung des Bundesministeriums für Europa, Integration 
und Äußeres, 29. Juni 2017.
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5. IDENTITÄTSFESTSTELLUNG MIT HILFE 
VON DOKUMENTEN

In diesem und den folgenden Kapiteln wird auf die unterschiedlichen 
Methoden der Identitätsfeststellung eingegangen. Neben der Identitätsfest-
stellung mit Hilfe von Datenbanken, der Übermittlung personenbezogener 
Daten und sonstiger Methoden der Identitätsfeststellung (siehe die Kapitel 
6–8) spielen Dokumente bei der Identitätsfeststellung von Drittstaatsan-
gehörigen eine wesentliche Rolle.

5.1 Verwendete Dokumente

Hauptdokument zur Identitätsfeststellung ist ein gültiger Reisepass.118 
Für die Identitätsfeststellung kommen jedoch grundsätzlich alle Dokumente 
in Betracht, die dazu geeignet sind (siehe § 46 AVG). 

Insbesondere in Asylverfahren können etwa auch Schulzeugnisse, 
Personalausweise, Führerscheine, Staatsbürgerschaftsnachweise, Zivilregis-
terauszüge oder UNHCR-Registrierungen für die Identitätsfeststellung 
herangezogen werden (Lukits, 2016b:41; vgl. Reyhani, 2012:7, 18).119 Bei 
afghanischen Asylsuchenden wird häufig ein Personaldokument mit der 
Bezeichnung „Tazkira“ herangezogen.120

118  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017; vgl. auch Die Presse, Sobotka will Handydaten von Asylwerben auslesen, 
3. März 2017, verfügbar auf http://diepresse.com/home/techscience/tech-
news/5177991/Sobotka-will-Handydaten-von-Asylwerben-auslesen (Zugriff am 
16. Mai 2017); Der Kurier, Sobotka irritiert mit Sager über Flüchtlinge und Handys, 
5.  November 2016, verfügbar auf https://kurier.at/politik/inland/sobotka-irritiert-
mit-sager-ueber-fluechtlinge-und-handys/229.098.617 (Zugriff am 24. Mai 2017); 
Die Presse, ÖVP: Illegale Einreise als Straftat, 17. August 2016, verfügbar auf http://
diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5070452/OVP_Illegale-Einreise-als-Straf-
tat?_vl_backlink=/home/index.do (Zugriff am 24. Mai 2017).

119  Siehe AsylGH, 28. November 2012, E7 429165-1/2012; BVwG, 24. Mai 2017, L516 
2122617-1; 17. Mai 2017, L515 2152362-1; 3. April 2017, L502 2151598-1;  
27. Februar 2017, W108 2133752-1.

120  BVwG, 24. Mai 2017, W248 2137870-1; 17. Mai 2017, W148 2132074-1; 17. Mai 
2017, W148 2132070-1.

http://diepresse.com/home/techscience/technews/5177991/Sobotka-will-Handydaten-von-Asylwerben-auslesen
http://diepresse.com/home/techscience/technews/5177991/Sobotka-will-Handydaten-von-Asylwerben-auslesen
https://kurier.at/politik/inland/sobotka-irritiert-mit-sager-ueber-fluechtlinge-und-handys/229.098.617
https://kurier.at/politik/inland/sobotka-irritiert-mit-sager-ueber-fluechtlinge-und-handys/229.098.617
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5070452/OVP_Illegale-Einreise-als-Straftat?_vl_backlink=/home/index.do
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5070452/OVP_Illegale-Einreise-als-Straftat?_vl_backlink=/home/index.do
http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5070452/OVP_Illegale-Einreise-als-Straftat?_vl_backlink=/home/index.do
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In Visaverfahren wird die Identität von AntragstellerInnen jedoch 
hauptsächlich mit Hilfe eines gültigen Reisedokuments (insb. Reisepass) 
festgestellt.121 Schengen-Visa können aus humanitären Gründen oder aus 
Gründen des nationalen Interesses ausnahmsweise auch ohne Vorlage eines 
gültigen Reisedokuments ausgestellt werden.122 Auch das nationale Visum 
aus humanitären Gründen kann in besonders berücksichtigungswürdigen 
Fällen aus humanitären Gründen oder aus Gründen des nationalen Inter-
esses ohne gültiges Reisedokument erteilt werden.123

In Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln nach dem NAG ist 
neben einem gültigen Reisedokument auch eine Geburtsurkunde oder ein 
damit vergleichbares Dokument maßgeblich.124 Ausnahmsweise können in 
den folgenden Fällen Aufenthaltstitel auch ohne diese Dokumente erteilt 
werden:

•  im Fall von unbegleiteten Minderjährigen zur Wahrung des Kin-
deswohls;

•  zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne des 
Art. 8 EMRK; oder

•  wenn deren Beschaffung für den Fremden nachweislich nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.125

In der Praxis werden etwa auch UNHCR-Registrierungen zur Identi-
tätsfeststellung herangezogen.126

Nach der Durchführungsverordnung zum Asylgesetz dürfen auch 
humanitäre Aufenthaltstitel grundsätzlich nur nach Vorlage eines gültigen 
Reisedokuments erteilt werden. Eine Ausnahme ist in dieser Verordnung 
nur für Kinder unter sechs Monaten vorgesehen.127 Unklar ist jedoch, ob 
die Bestimmung dieser Verordnung auf einer ausreichenden (verfassungs-)
gesetzlichen Grundlage beruht. Schließlich werden nach § 54 Abs. 4 AsylG 
nur das Aussehen und der Inhalt von humanitären Aufenthaltstiteln durch 

121  Siehe § 2 Abs. 4 Z 5, § 11 Abs. 7, § 21 Abs. 1 Z 1, § 22 Abs. 3 und § 26 FPG; Art. 19 
Abs. 1, Art. 10 Abs. 3 lit. b und Art. 12 Visakodex.

122  Art. 19 Abs. 4 Visakodex.
123  Siehe § 11 Abs. 7, § 20 Abs. 1 Z 2 und § 22 Abs. 3 FPG.
124  § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 NAG-DV.
125  § 19 Abs. 8 NAG.
126  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 

12. Juni 2017.
127  § 8 AsylG-DV.
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Verordnung festgelegt. Die Vorlage eines gültigen Reisedokuments betrifft 
jedoch weder das Aussehen, noch den Inhalt eines Aufenthaltstitels, sondern 
stellt eine Erteilungsvoraussetzung dar. Auch die verfassungsgesetzliche 
Ermächtigung zur Erlassung von Durchführungsverordnungen in Art. 18 
Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG) ist vermutlich nicht ausrei-
chend, weil sie nur die Konkretisierung bestehender gesetzlicher Regelun-
gen erlaubt.128 Eine entsprechende gesetzliche Grundlage ist jedoch offen-
sichtlich nicht vorhanden.

Auch in Rückkehrverfahren können grundsätzlich verschiedenste 
Dokumente zur Identitätsfeststellung herangezogen werden. Bei der Erlan-
gung von Reisedokumenten kommt es dabei maßgeblich auf die Anforde-
rungen der jeweiligen ausländischen Vertretungsbehörde an (vgl. Reyhani, 
2012:8–9).129 

5.2 Vorlage von Kopien

Grundsätzlich kommen auch Kopien von Dokumenten als Beweismit-
tel für die Identitätsfeststellung in Betracht (siehe § 46 AVG). Je nach den 
Umständen des Einzelfalls kann der Beweiswert von Kopien jedoch einge-
schränkt sein.130

In Visaverfahren muss jedoch grundsätzlich ein gültiges Reisedokument 
(insb. Reisepass) im Original vorgelegt werden.131 In Verfahren zur Erteilung 
von Aufenthaltstiteln nach dem NAG müssen in der Regel neben einem 
gültigen Reisedokument auch eine Geburtsurkunde oder ein vergleichbares 
Dokument sowohl im Original als auch in Kopie vorgelegt werden.132 

128  Siehe Raschauer, Allgemeines Verwaltungsrecht5 (2017) 309–310; Kahl/Weber, Allge-
meines Verwaltungsrecht5 (2015) 233–234; vgl. etwa VfGH, 22. September 2016, 
V26/2016.

129  Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 Teil II, Regierungsvorlage, Erläuterungen, S. 8, 
verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00311/
fname_629377.pdf (Zugriff am 19. Juni 2017).

130  Siehe etwa BVwG, 24. Mai 2016, W226 2116379-1; 17. März 2015, L508 1429875-1; 
siehe jedoch VwGH, 25. April 2014, 2013/21/0236.

131  § 2 Abs. 4 Z 4 und 5, § 11 Abs. 1 und Abs. 7, § 21 Abs. 1 Z 1 FPG; Art. 19 Abs. 1, 
Art. 10 Abs. 3 lit. b und Art. 12 Visakodex.

132  § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Z 1 und 2 NAG-DV.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00311/fname_629377.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00311/fname_629377.pdf
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Ausnahmsweise kann jedoch von der Vorlage des Originaldokuments 
ab gesehen werden (siehe Abschnitt 5.1).133

5.3 Fälschungen

Eine große Herausforderung stellt die große Vielfalt an Dokumenten 
dar, die weltweit ausgestellt werden. Es ist daher sehr schwierig, eine Über-
sicht über die ausgestellten Dokumente zu behalten.134 Darüber hinaus 
werden (Ver-)Fälschungen allgemein in immer besserer Qualität hergestellt, 
sodass das Erkennen unechter Dokumente immer schwieriger wird.135 Auch 
die große Anzahl zu überprüfender Dokumente macht es schwierig, jedes 
Dokument genau zu untersuchen.136

In Asylverfahren werden Fälschungen häufig bei der Dokumenten-
prüfung durch ein Landeskriminalamt oder durch das Bundeskriminalamt 
entdeckt (vgl. AT EMN NKP, 2016:34–35).137 In Verfahren zur Erteilung 
von Aufenthaltstiteln nach dem NAG werden Fälschungen in der Regel 
im Antragsverfahren erkannt. Die Vorlage von gefälschten Dokumenten ist 
jedoch eher selten der Fall.138 Im Zusammenhang mit Visa werden gefälschte 
Dokumente am häufigsten im Antragsverfahren und bei der Einreisekon-
trolle an der Grenze entdeckt.139

133  § 19 Abs. 8 NAG.
134  Siehe etwa Bundesministerium für Inneres, Falsche Papiere, krumme Dinge, Öffent-

liche Sicherheit 9-10/12, S. 6 und S. 9.
135  Siehe Bundesministerium für Inneres, Falsche Papiere, krumme Dinge, Öffentliche 

Sicherheit 9-10/12, S. 8; Bundesministerium für Inneres, Erkennen neuer Fälschungs-
trends, Öffentliche Sicherheit 1-2/09, S. 77; Bundeskriminalamt, Sicherheit 2016, 
 Kriminalitätsentwicklung in Österreich, S. 48 und S. 52, verfügbar auf www.bmi.gv.at/
cms/BK/publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf (Zugriff am 
16. Juni 2017).

136  Siehe etwa Bundesministerium für Inneres, Falsche Papiere, krumme Dinge, Öffent-
liche Sicherheit 9-10/12, S. 6.

137  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

138  Interview mit Johann Putz und Sabina Schlegelhofer, Bundesministerium für Inneres, 
Abteilung III/4, Aufenthalts, Personenstands- und Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 
2017.

139  Schriftliche Anfragenbeantwortung des Bundesministeriums für Inneres, Referat 
II/3/b, Visaangelegenheiten für Fremde, 27. Juni 2017.

http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/BK/publikationen/krim_statistik/2016/Web_Sicherheit_2016.pdf
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6. IDENTITÄTSFESTSTELLUNG MIT HILFE 
VON DATENBANKEN

6.1 Verwendung von Datenbanken in fremdenrechtlichen 
Verfahren

Zur Feststellung der Identität von Drittstaatsangehörigen wird auch 
verstärkt auf innerstaatliche und europäische Datenbanken zurückgegrif-
fen. Auf welche Datenbanken zugegriffen wird, richtet sich insbesondere 
nach der jeweiligen Verfahrensart (siehe Abschnitte 6.2–6.5). Die wich-
tigsten Datenbanken im Bereich der Identitätsfeststellung von MigrantIn-
nen werden vom Bundesministerium für Inneres (BMI) bzw. vom Bun-
desamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) verwaltet.140 Von Bedeutung 
ist auch der sogenannte Prümer Datenverbund, bei dem insbesondere auf 
biometrische Datenbanken der Teilnehmerstaaten zugegriffen werden 
kann.141

Personenbezogene Daten aus fremdenrechtlichen Verfahren werden 
auf innerstaatlicher Ebene inbesondere im Zentralen Fremdenregister 
gesammelt. Dieses wird auch als Informationsverbundsystem Zentrales 
Fremdenregister (IZR) bezeichnet.142 Welche Kategorien von Daten im 
Zentralen Fremdenregister bzw. IZR gespeichert werden können, ist gesetz-
lich abschließend aufgelistet. Dazu gehören etwa Namen, Geburtsdatum 
und -ort, Wohnanschriften, Staatsangehörigkeit, Aliasdaten, Daten zu 
mitgeführten Dokumenten, Daten zur Einreise- und Aufenthaltsberechti-

140  Interview mit Johann Putz, Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/4, Aufent-
halts, Personenstands- und Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 2017; Interview mit Rein-
hard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.1, Zent-
raler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

141  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017; Beschluss 2008/615/JI des Rates 
vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, ins-
besondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der grenzüberschreitenden Krimina-
lität, ABl. 2008 L 210/1; Bundesministerium für Inneres, Eurodac, VIS, ASF und 
Prüm, Öffentliche Sicherheit 11-12/15, S. 75.

142  Telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt für Fremden-
wesen und Asyl, 11. Juli 2017; BVwG, 19. Jänner 2016, W192 2117783-1.
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gung, Lichtbilder, Fingerabdrucksdaten und die Ergebnisse einer medizi-
nischen Altersdiagnose (§ 27 Abs. 1 BFA-VG).

In zentralen Verfahrensdateien können von verschiedenen Migrations-
behörden gemeinsam darüber hinausgehende Verfahrensinformationen über 
Anträge, Entscheidungen und Rechtsmittel gespeichert werden (§ 28 BFA-
VG; § 36 NAG; § 104 FPG). Eine solche zentrale Verfahrensdatei (Verfah-
rensdatenbank) wird derzeit insbesondere vom BFA geführt. Aus dieser 
ergibt sich etwa der Verfahrensstatus, die Zustellung von Bescheiden oder 
die Einbringung von Beschwerden.143

Seit 1. Jänner 2014 steht dem BFA die Integrierte Fremdenadminis-
tration (IFA)144 zur Verfügung. Diese vereint das Zentrale Fremdenregis-
ter (IZR) sowie die Verfahrensdatenbank des BFA. Datentechnisch sind 
diese beiden Datenbanken jedoch getrennt.145 Die IFA enthält auch 
Anbindungen zu innerstaatlichen und internationalen Datenbanken (z.B. 
zum Schengener Informationssystem).146 Das Asylwerberinformations-
system (AIS) und das Fremdeninformationssystem (FIS) wurden von der 
Integrierten Fremdenadministration abgelöst. Die Daten des AIS und des 
FIS wurden in das Zentrale Fremdenregister übertragen.147 Zugänglich 
ist die Integrierte Fremdenadministration über ein gesichertes Online-
Portal.148

Seit 1. Juni 2016 ist eine Abfrage mit Lichtbild im Zentralen Frem-
denregister gesetzlich vorgesehen (§ 27 Abs. 2 BFA-VG).149 Diese Mög-

143  Siehe BVwG, 6. Juni 2017, L521 2131503-1; 22. März 2017, W241 2148455-1; 26. 
März 2015, W108 2009594-3.

144  Auch bezeichnet als Integrierte Fremdenanwendung oder Integrierte Fremdenrecht-
liche Anwendung.

145  Telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt für Fremdenwe-
sen und Asyl, 11. Juli 2017.

146  Statistik Austria, Bericht zur Fachbeiratssitzung Bevölkerungsstatistik, 24. November 
2016, 14/0-B/17; telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt 
für Fremdenwesen und Asyl, 11. Juli 2017.

147  Interview mit Johann Putz, Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/4, Aufent-
halts, Personenstands- und Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 2017; Interview mit Rein-
hard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.1, Zent-
raler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

148  Telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt für Fremdenwe-
sen und Asyl, 11. Juli 2017.

149  Art. 2 Bundesgesetz, mit dem das Grenzkontrollgesetz und das BFA-Verfahrensgesetz 
geändert werden, BGBl. I Nr. 25/2016.
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lichkeit wurde jedoch bislang noch nicht umgesetzt.150 Im kriminalpolizei-
lichen Bereich wird derzeit ein Gesichtsfelderkennungssystem zum auto-
matischen Abgleich von Lichtbildern entwickelt. Dieses könnte in Folge 
auch im Bereich des Fremdenrechts Verwendung finden.151

Laut Auskunft betroffener Behörden gibt es keine wesentlichen Daten-
typen, die für die Identitätsfeststellung nützlich wären, aber noch nicht 
erhoben oder gespeichert werden.152 Aus Sicht des Bundeskriminalamts 
bestehen jedoch für den Zugriff auf vorhandene Daten teilweise zu hohe 
rechtliche Hürden. Darüber hinaus wird bemängelt, dass viele Mitglied-
staaten noch keine Fingerabdrücke im Schengener Informationssystem (SIS) 
speichern.153

6.2 Asylverfahren

In Asylverfahren kann das BFA auf die Eurodac-Datenbank,154 das 
Visa-Informationssystem (VIS)155 und auf das Schengener Informations-
system (SIS)156 zugreifen. Das in zweiter Instanz zuständige Bundesverwal-

150  Interviews mit Sabina Schlegelhofer, Johann Putz, Reinhard Schmid, Bundesministe-
rium für Inneres, 5. Juli 2017.

151  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017; siehe Bundesministerium für 
Inneres, Sachausschreibungen, BMIBH1132/0314III/11/b/2017, verfügbar auf www.
bmi.gv.at/cms/bmi_jobs/_jobs/jobfiles/12104.pdf (Zugriff am 6. Juli 2017).

152  Schriftliche Anfragenbeantwortung des Bundesministeriums für Europa, Integration 
und Äußeres, 29. Juni 2017; schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabtei-
lung 35 der Stadt Wien, 12. Juni 2017; Interviews mit Stephanie Theuer, Sabina 
 Schlegelhofer, Johann Putz und Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, 
5. Juli 2017.

153  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

154  Siehe Art. 9 Eurodac-Verordnung.
155  Art. 21–22 VIS-Verordnung.
156  Siehe Art. 27 Abs. 3 SIS-II-Verordnung; Europäische Kommission, Liste der zustän-

digen Behörden, die gemäß Artikel 31 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates und Artikel 46 Absatz 8 des Beschlusses 
2007/533/JI des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schen-
gener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) berechtigt sind, die im 
SIS II gespeicherten Daten unmittelbar abzufragen; ABl. 2016 C 268/1, 89–90; siehe 
auch § 33 Abs. 6 EU-Polizeikooperationsgesetz.

http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_jobs/_jobs/jobfiles/12104.pdf
http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_jobs/_jobs/jobfiles/12104.pdf
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tungsgericht (BVwG) hat jedoch keinen direkten Zugang zu diesen Daten-
banken.157

Die Fingerabdrücke von AsylwerberInnen ab 14 Jahren werden mit 
den Fingerabdrücken in der zentralen Fingerabdruck-Datenbank nach der 
Eurodac-Verordnung abgeglichen.158 Dieser Abgleich ist grundsätzlich 
zwingend.159 Ein Abgleich von Fingerabdrücken mit jenen des Visa-Infor-
mationssystems ist seit Juni 2016 ebenfalls durchgehend üblich.160

Im Rahmen der zweiten Generation des Schengener Informations-
systems (SIS II) ist die Möglichkeit geplant, Abfragen auch mit Hilfe von 
Fingerabdrücken durchführen zu können.161 Derzeit ist diese Funktion 
jedoch noch nicht verfügbar.162 Ein entsprechender Testbetrieb ist für das 

157  Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Referat III/5/c, 
Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017.

158  Verordnung (EU) Nr. 603/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von Fingerabdruckda-
ten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur 
Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für 
die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mit-
gliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist und über der 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und 
Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit 
Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 zur Errich-
tung einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, ABl. 2013 L 180/1 („Eurodac-
Verordnung“).

159  Siehe Art. 9 Eurodac-Verordnung.
160  Siehe Art. 21 und 22 der VIS-Verordnung; Interview mit Reinhard Schmid, Bundes-

ministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 
5. Juli 2017.

161  Siehe Art. 20 Abs. 2 lit. f; Art. 22 und Art. 27 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 
1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems 
der zweiten Generation (SIS II), ABl. 2006 L 381/4; Europäische Kommission, Liste 
der zuständigen Behörden, die gemäß Artikel 31 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 
1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und Artikel 46 Absatz 8 des 
Beschlusses 2007/533/JI des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nut-
zung des Schengener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) berechtigt 
sind, die im SIS II gespeicherten Daten unmittelbar abzufragen; ABl. 2016 C 268/1, 
89–90.

162  Valsamis Mitsilegas/Niovi Vavoula, The normalisation of surveillance of movement in 
an era of reinforcing privacy standards, in Philippe Bourbeau (Hrsg), Handbook on 
Migration and Security (Cheltenham 2017), S. 10; Bericht der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat, Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit der Technologie 
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Jahr 2018 geplant. An diesem Testbetrieb wird voraussichtlich auch Öster-
reich teilnehmen.163

Eine Abfrage mit Hilfe von Lichtbildern ist im Schengener Informa-
tionssystem (SIS) und im Rahmen der Eurodac-Verordnung nicht vorge-
sehen.164 Auch im Rahmen des VIS kann die Asylbehörde keinen Abgleich 
von Lichtbildern durchführen (vgl. Reyhani, 2012:20).165 Abgleiche von 
Iris-Scans sind in europäischen Datenbanken nicht vorgesehen.166

Das BFA hat auch Zugriff auf nationale Datenbanken. Dazu gehören 
insbesondere die Integrierte Fremdenadministration (IFA)167 mit dem 
Zentralen Fremdenregister (IZR)168 und der Verfahrensdatenbank des 
BFA169 sowie das sogenannte Elektronische Kriminalpolizeiliches Informa-
tionssystem (EKIS).170 Eine Abfrage im Zentralen Fremdenregister kann 
auch mit Hilfe von Fingerabdrücken vorgenommen werden.171 Fingerab-
drücke werden Asylsuchenden ab 14 Jahren abgenommen.172 Iris-Scans 
werden derzeit nicht abgenommen und können daher auch nicht mit 
nationalen Datenbanken abgeglichen werden.173

zur Identifizierung von Personen anhand der Fingerabdruck-Daten des Schengener Infor-
mationssystem der zweiten Generation (SIS II), 29. Februar 2016, COM(2016) 93 final; 
siehe auch § 33 Abs. 3 EUPolizeikooperationsgesetz.

163  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

164  Siehe Art. 22 lit. b SIS-II-Verordnung; Art. 1 Abs. 2 Eurodac-Verordnung.
165  Siehe Art. 21 und 22 VIS-Verordnung.
166  Art. 9–14 VIS-Verordnung; Art. 1 Abs. 2 Eurodac-Verordnung; Art. 22 lit. b SIS-II-

Verordnung.
167  Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Referat III/5/c, 

Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017; Interview mit Johann 
Putz, Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/4, Aufenthalts, Personenstands- 
und Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 2017; telefonische Anfragenbeantwortung von 
Markus Radax, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 11. Juli 2017.

168  Siehe § 27 BFA-VG.
169  § 28 BFA-VG; telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt 

für Fremdenwesen und Asyl, 11. Juli 2017.
170  Siehe etwa BVwG, 5. April 2017, L518 1265779-3; 6. März 2017, L515 2143774-1; 

6. März 2017, I408 1428419-1; 12. November 2016, W182 2123669-1.
171  Siehe § 27 BFA-VG.
172  § 24 Abs. 1 und § 42 Abs. 1 BFA-VG.
173  Siehe insb. § 27 Abs. 1 BFA-VG; Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium 

für Inneres, Referat III/5/c, Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 
2017.
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6.3 Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln nach dem NAG

In Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln nach dem NAG haben 
die Behörden insbesondere Zugriff auf Ausschreibungen zur Einreisever-
weigerung im SIS.174 Eine Abfrage mit Fingerabdrücken im Schengener 
Informationssystem ist zwar rechtlich vorgesehen, dies wurde jedoch auf 
europäischer Ebene noch nicht umgesetzt.175 Auf die Eurodac-Datenbank 
und das VIS haben die NAG-Behörden jedoch keinen direkten Zugriff.176 
Nach Art. 19 der VIS-Verordnung können Behörden auf das VIS zugreifen, 
die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten dafür zuständig sind, zu kontrol-
lieren, ob die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten oder den dortigen Aufenthalt erfüllt sind. Insbesondere die 
englische Fassung dieser Bestimmung („competent for carrying out checks“) 
spricht dafür, dass sich diese Bestimmung nicht auf Erteilungsbehörden, 
sondern nur auf Kontrollbehörden bezieht. In der Praxis ist es jedoch üblich, 
dass sich die Niederlassungs- und Aufenthaltsbehörde mit einer zugriffsbe-
rechtigten Behörde in Verbindung setzt, um relevante Informationen aus 
dem VIS zu erhalten.177

In Bezug auf innerstaatliche Datenbanken können die NAG-Behörden 
etwa auf das Elektronische Kriminalpolizeiliche Informationssystem (EKIS), 
das Zentrale Melderegister (ZMR) und die Österreichische Sozialversiche-
rungs-Datenbank (SV-DB) zugreifen.178 In Zweifelsfällen lassen die NAG-

174  Art. 27 Abs. 3 SIS-II-VO.
175  Art. 27 Abs. 3 SIS-II-Verordnung; vgl. Europäische Kommission, Liste der zuständi-

gen Behörden, die gemäß Artikel 31 Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates und Artikel 46 Absatz 8 des Beschlusses 
2007/533/JI des Rates über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schen-
gener Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) berechtigt sind, die im 
SIS II gespeicherten Daten unmittelbar abzufragen; ABl. 2016 C 268/1, S. 89–90; 
Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 
Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

176  Art. 1 Eurodac-Verordnung; Art. 18–22 VIS-Verordnung; Interview mit Johann Putz 
und Sabina Schlegelhofer, Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/4, Aufent-
halts, Personenstands- und Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 2017.

177  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017.

178  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12.  Juni 2017; § 31 Abs. 4 Z 3 ASVG; Datenverarbeitungsregister, verfügbar auf 
https://dvr.dsb.gv.at/at.gv.bka.dvr.public (Zugriff am 13. Juni 2017).

https://dvr.dsb.gv.at/at.gv.bka.dvr.public
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Behörden auch Fingerabdrücke mit innerstaatlichen Datenbanken abglei-
chen.179

Abgleiche von Lichtbildern werden in Bezug auf Aufenthaltstitel nach 
dem NAG nicht automatisiert, sondern nur visuell vorgenommen.180

6.4 Rückführungsverfahren

Das BFA kann die Erkenntnisse aus einem vorherigen Asylverfahren 
ohne Weiteres für die Zwecke der Rückführung verwenden (vgl. Lukits, 
2016a:25). Schließlich ist das BFA sowohl für Asylverfahren als auch für 
Rückführungsverfahren zuständig (siehe Kapitel 2). Nach Abschluss des 
Asylverfahrens kann das BFA jedoch nicht mehr selbst auf das Visa-Infor-
mationssystem zugreifen.181 Nach dem Wortlaut der VIS-Verordnung darf 
zur Identifizierung von unrechtmäßig aufhältigen Personen nur die Frem-
denpolizei eine Abfrage durchführen, nicht jedoch das BFA selbst. Schließ-
lich ist nach der VIS-Verordnung eine solche Abfrage Kontrollbehörden 
vorbehalten (vgl. Abschnitt 6.3).182 Eine erfolgreiche Abfrage ist für die 
Identitätsfeststellung sehr hilfreich, weil in früheren Visaverfahren in der 
Regel ein gültiges Reisedokument vorgelegt wurde.183 

Aufgrund eines Rückführungsverfahrens ist kein direkter Zugriff auf 
die Eurodac-Datenbank möglich.184 Nach dem aktuellen Vorschlag der 
Europäischen Kommission zur Neufassung der Eurodac-Verordnung sollen 
jedoch Eurodac-Daten in Zukunft auch in Rückführungsverfahren verwen-
det werden dürfen.185

179  § 27 Abs. 1 BFA-VG; schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 
der Stadt Wien, 12. Juni 2017.

180  Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 
12. Juni 2017. 

181  Siehe Art. 18–22 VIS-Verordnung.
182  Art. 20 VIS-Verordnung.
183  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 

Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.
184  Art. 1 Eurodac-Verordnung.
185  European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 

the Council on the establishment of ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for 
the effective application of [Regulation (EU) No 604/2013 establishing the criteria 
and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an 
application for international protection lodged in one of the Member States by a third-
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Allerdings darf in Rückführungsverfahren auf das Schengener Infor-
mationssystem (SIS) zugegriffen werden. Die SIS-II-VO erlaubt auch sol-
chen Behörden Zugriff, die für die „Handhabung der Rechtsvorschriften 
über Drittstaatsangehörige im Zusammenhang mit der Anwendung des 
gemeinschaftlichen Besitzstands im Bereich des Personenverkehrs“ zustän-
dig sind.186 Zum gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich des Personen-
verkehrs gehört auch die Richtlinie zur Rückführung illegal aufhältiger 
Drittstaatsangehöriger.187 Schließlich wurde diese Richtlinie auf den Titel 
des EG-Vertrags zu Politiken betreffend den freien Personenverkehr 
gestützt.188 Bei der Rückführung von Drittstaatsangehörigen darf das BFA 
somit auch die SIS-Datenbank abfragen. Das BFA ist auch in der Liste 
zugriffsberechtigter Behörden angeführt, allerdings nicht im Zusammen-
hang mit Rückkehrverfahren.189

Auch in Rückkehrverfahren darf das Zentrale Fremdenregister mit 
Hilfe eines Lichtbildes abgefragt werden.190 Diese Möglichkeit wurde jedoch 
technisch noch nicht verwirklicht.191 In Rückkehrverfahren ist ebenfalls 
kein Lichtbildabgleich mit europäischen Datenbanken möglich (vgl. Rey-
hani, 2012:20).192

country national or a stateless person] , for identifying an illegally staying third-coun-
try national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data 
by Member States’ law enforcement authorities and Europol for law enforcement pur-
poses (recast), 4.5.2016, COM(2016) 272 final; insb. Art. 1 lit. b.

186  Art. 27 Abs. 3 SIS-II-VO.
187  Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezem-

ber 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rück-
führung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger, ABl. 2008 L 348/98 („Rückfüh-
rungsrichtlinie“); vgl. den zehnten Erwägungsgrund der SIS-II-VO.

188  Konsolidierte Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, ABl. 2002 C 325/1.

189  Europäische Kommission, Liste der zuständigen Behörden, die gemäß Artikel 31 
Absatz 8 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und Artikel 46 Absatz 8 des Beschlusses 2007/533/JI des Rates über die Ein-
richtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems der zwei-
ten Generation (SIS II) berechtigt sind, die im SIS II gespeicherten Daten unmittelbar 
abzufragen; ABl. 2016 C 268/1.

190  Siehe § 3 Abs. 1 BFA-Einrichtungsgesetz; § 27 BFA-VG.
191  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 

Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.
192  Siehe Art. 22 lit. b SIS-II-Verordnung; Art. 1 Abs. 2 Eurodac-Verordnung; Art. 18–22 

VIS-Verordnung.
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6.5 Visaverfahren

In Visaverfahren ist der Zugriff auf das VIS und das SIS vorgesehen, 
nicht jedoch der Zugriff auf Eurodac.193 Nach der VIS-Verordnung darf 
die „zuständige Visumbehörde“ zur Antragsprüfung auf das VIS zugrei-
fen.194 Dies lässt offen, ob auch in Verfahren zur Erteilung von nationalen 
Visa auf das VIS zugegriffen werden kann. Die Definition von Visa in der 
VIS-Verordnung erfasst jedoch auch nationale Visa (Visa D).195 In Verfah-
ren über die Erteilung von nationalen Visa ist die zuständige Behörde daher 
ebenfalls zur Abfrage im VIS berechtigt. 

Bei der Erteilung von Schengen-Visa sind die Behörden zur Verwen-
dung des Visa-Informationssystems (VIS) verpflichtet.196 Vor der Erteilung 
ist auch eine Abfrage der Datenbank des Schengener Informationssystems 
(SIS) verpflichtend.197

In Bezug auf innerstaatliche Datenbanken können die Visabehörden 
insbesondere auf das Zentrale Fremdenregister zugreifen.198

Ein automatisierter Abgleich mit Hilfe von Lichtbildern wird auch in 
Visaverfahren nicht durchgeführt (siehe Abschnitt 6.2).

193  Art. 15 Abs. 1 VIS-Verordnung; Art. 27 Abs. 3 SIS-II-Verordnung; Art. 21 Abs. 3 lit. 
c Visakodex; Art. 1 Eurodac-Verordnung und Erwägungsgrund Nr. 8 der Eurodac-
Verordnung.

194  Art. 15 Abs. 1 VIS-Verordnung.
195  Art. 4 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 VIS-Verordnung.
196  Art. 8 ff VIS-Verordnung; Art. 21 Abs. 2 Visakodex.
197  Art. 27 Abs. 3 SIS-II-Verordnung; Art. 21 Abs. 3 lit. c Visakodex; Art. 35 Abs. 1 lit. 

a Visakodex in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. d Schengener Grenzkodex.
198  § 27 Abs. 1 BFA-VG.
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7. ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER 
DATEN

Ein weiteres Hilfsmittel zur Identitätsfeststellung ist die Übermittlung 
personenbezogener Daten an die zuständige Migrationsbehörde. Personen-
bezogene Daten sind Angaben über Betroffene, deren Identität bestimmt 
oder bestimmbar ist.199 Insbesondere die Übermittlung personenbezogener 
Daten zwischen Behörden sowie durch Beförderungsunternehmen, inter-
nationale Organisationen oder Private kann unter Umständen zur Identi-
tätsfeststellung in fremdenrechtlichen Verfahren beitragen.

7.1 Innerstaatliche Behörden

Die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen den einzelnen 
Behörden ist in Österreich gesetzlich geregelt. Darüber hinausgehende 
Vereinbarungen zwischen Behörden bestehen daher laut Bundesministerium 
für Inneres nicht.200 

Der Bundesminister für Inneres, das Bundesamt für Fremdenwesen 
und Asyl (BFA), die Vertretungsbehörden, das Bundesverwaltungsgericht 
(BVwG) und die Behörden nach dem NAG sowie die Landespolizeidirek-
tionen dürfen etwa bestimmte personenbezogene Daten in einem zentralen 
Fremdenregister verarbeiten (§§ 26 und 27 BFA-VG). 

Das BFA und das BVwG dürfen von ihnen ermittelte Verfahrensdaten 
in einer zentralen Verfahrensdatei gemeinsam verarbeiten (§ 28 BFA-VG). 
Derzeit führt das BFA jedoch eine vom BVwG getrennte Verfahrensdatei.201 
Wenn dies unbedingt erforderlich ist, dürfen das BFA und das BVwG auch 
Verfahrensdaten der NAG-Behörden und der Landespolizeidirektionen 
ermitteln (§ 28 Abs. 2 BFA-VG).

199  § 4 Z 1 Datenschutzgesetz (DSG).
200  Interview mit Stephanie Theuer, Sabina Schlegelhofer und Johann Putz, Bundes-

ministerium für Inneres, 5. Juli 2017.
201  Telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt für Fremden-

wesen und Asyl, 11. Juli 2017.
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Die Daten des zentralen Fremdenregisters (IZR) und der zentralen 
Verfahrensdatei dürfen bestimmten Behörden übermittelt werden, soweit 
diese sie zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Im 
Übrigen sind Übermittlungen nur zulässig, wenn dafür eine ausdrückliche 
gesetzliche Ermächtigung besteht (§ 29 Abs. 1 BFA-VG).

Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die Geschäfts-
stellen des Arbeitsmarktservice, der Österreichische Integrationsfonds sowie 
die Träger der Sozialversicherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind 
ermächtigt und auf Anfrage verpflichtet, diese Daten dem BFA zu über-
mitteln, sofern dieses die Daten zur Durchführung einer Maßnahme oder 
eines Verfahrens benötigt (§ 30 Abs. 4 BFA-VG). Für die Identitätsfeststel-
lung in Asyl- und Rückkehrverfahren spielt dies jedoch keine besondere 
Rolle (siehe AT EMN NKP, 2016:34).202

Die Behörden nach dem NAG dürfen ebenfalls Verfahrensdaten in 
einer zentralen Verfahrensdatei gemeinsam verarbeiten und benützen. Eine 
zentrale Verfahrensdatei für sämtliche NAG-Behörden wurde jedoch bislang 
noch nicht eingerichet.203 Die NAG-Behörden können auch Verfahrens-
daten des BFA, des BVwG und der Landespolizeidirektionen ermitteln, 
wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben unbedingt erforderlich ist (§ 36 
NAG). Die Behörden des Bundes, der Länder und Gemeinden, die 
Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice sowie die Träger der Sozialversi-
cherung, die rechtmäßig über Daten verfügen, sind ermächtigt und auf 
Anfrage verpflichtet, den NAG-Behörden diese Daten zu übermitteln, 
sofern diese für ein Verfahren nach diesem Bundesgesetz benötigt werden 
(§ 37 Abs. 5 NAG).

Die Landespolizeidirektionen und der Bundesminister für Inneres sind 
ebenfalls zur Führung einer zentralen Verfahrensdatei ermächtigt. Die 
Landespolizeidirektionen dürfen Verfahrensdaten der NAG-Behörden, des 
BFA und des BVwG ermitteln, wenn dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
unbedingt erforderlich ist (§ 104 FPG).

202  Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Referat III/5/c, 
Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017.

203  Telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt für Fremdenwe-
sen und Asyl, 11. Juli 2017.
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7.2 Ausländische Behörden

Die Übermittlung personenbezogener Daten an Behörden anderer 
Staaten ist vor allem gesetzlich und durch zwischenstaatliche Abkommen 
geregelt.

Die Übermittlung personenbezogener Daten eines Fremden an den 
Herkunftsstaat ist nach § 33 Abs. 3 BFA-VG nur zulässig, wenn es sich um 
Daten handelt, die zur Beschaffung eines Ersatzreisedokumentes erforder-
lich sind. Die Übermittlung personenbezogener Daten von Asylsuchenden 
an deren Herkunftsstaat ist grundsätzlich nicht zulässig. Hingegen können 
zur Beschaffung der notwendigen Einreisegenehmigungen erforderliche 
Daten übermittelt werden, sofern der Asylantrag abgelehnt wurde oder 
dem/der AsylwerberIn kein faktischer Abschiebeschutz gewährt wird. Die 
Tatsache, dass ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde, darf 
bei einer solchen Übermittlung unter keinen Umständen bekannt werden 
(§ 33 Abs. 4 BFA-VG; vgl. Lukits, 2016a:25). Schließlich könnte dieser 
Umstand negative Konsequenzen für die betroffene Person oder ihre Fami-
lie nach sich ziehen.204

Daten des zentralen Fremdenregisters dürfen ausländischen Asylbe-
hörden übermittelt werden, wenn die Feststellung der Identität sowie die 
Asylgewährung ohne eine Übermittlung an diese Behörden nicht möglich 
ist. Es muss jedoch gewährleistet sein, dass die übermittelten Daten nicht 
den Behörden des Staates zugänglich werden, in dem die asylsuchende 
Person oder der Flüchtling behauptet, Verfolgung befürchten zu müssen 
(§ 29 Abs. 1 Z 7 BFA-VG).

Die Bundesregierung kann zwischenstaatliche Vereinbarungen über 
das Übermitteln von Daten des zentralen Fremdenregisters (IZR) und der 
zentralen Verfahrensdatei nach dem BFA-VG abschließen. Staatsangehörige 
der Vertragsstaaten sind davon ausgenommen. Voraussetzung ist außerdem, 
dass in dem jeweiligen Vertragsstaat ein mit Österreich vergleichbares 
Datenschutzniveau vorhanden ist (§ 33 Abs. 1 BFA-VG). Solche Regie-

204  Europarat, 20 Leitlinien zur Frage der erzwungenen Rückkehr, angenommen vom 
 Ministerkomitee des Europarates, Straßburg, 4.V.2005, Richtlinie Nr. 12 Abs. 4.
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rungsübereinkommen wurden etwa mit Albanien,205 Bulgarien,206 Rumä-
nien207 sowie mit der Schweiz und Liechtenstein208 abgeschlossen.

Die Bundesregierung kann darüber hinaus auch zwischenstaatliche 
Vereinbarungen über das Übermitteln erkennungsdienstlicher Daten 
abschließen, die in Verfahren zu Erteilung von Aufenthaltstiteln oder Auf-
enthaltskarten erhoben wurden. Es dürfen nur personenbezogene Daten 
von Fremden übermittelt werden, die nicht Angehörige der Vertragsstaaten 
sind (§ 38 Abs. 1 NAG; vgl. Abermann/Czech/Kind/Peyrl, 2016:507).

7.3 Beförderungsunternehmen

Die Übermittlung personenbezogener Daten von Beförderungsunterneh-
men an die Behörden ist ebenfalls gesetzlich geregelt. Beförderungsunterneh-
men, die Personen mit einem Luft- oder Wasserfahrzeug oder im Rahmen des 
internationalen Linienverkehrs mit dem Autobus nach Österreich bringen, 
müssen demnach unter Umständen bestimmte Daten an die Grenzkontroll-
behörde übermitteln. Zu diesen Daten gehören insbesondere die Identitäts-
daten der beförderten Personen (Namen, Geburtsdatum und Staatsangehörig-
keit), Daten der Reisedokumente und Reisedaten (§ 111 Abs. 2 und 3 FPG).

7.4 Internationale Organisationen

Internationale Organisationen können bei der Identitätsfeststellung 
ebenfalls eine Rolle spielen. Im Zusammenhang mit Migration sind insbe-

205  Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und dem Ministerrat der 
Republik Albanien über den gegenseitigen Datenaustausch in Angelegenheiten der 
Migrationskontrolle und in Asylangelegenheiten, BGBl. III Nr. 155/2013.

206  Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der 
Republik Bulgarien über den gegenseitigen Datenaustausch in Angelegenheiten der 
Migrationskontrolle und in Asylangelegenheiten, BGBl. III Nr. 134/2004.

207  Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung von 
Rumänien über den gegenseitigen Datenaustausch in Angelegenheiten der Migrati-
onskontrolle und in Asylangelegenheiten, BGBl. III Nr. 11/2005.

208  Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung, dem Schweizerischen 
Bundesrat und der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über den gegenseitigen 
Datenaustausch in Asylangelegenheiten, BGBl. III Nr. 65/2006.
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sondere die Internationale Organisation für Migration (IOM) und der 
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) von Bedeu-
tung.

Personenbezogene Daten des zentralen Fremdenregisters und der zen-
tralen Verfahrensdatei dürfen dem Hohen Flüchtlingskommissar der Ver-
einten Nationen (UNHCR) übermittelt werden, soweit dieser die Daten 
zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben benötigt (§ 29 Abs. 1 Z 5 
BFAVG). Zu diesen Aufgaben zählt etwa die Mitwirkung des UNHCR an 
Asylverfahren am Flughafen.209

Zwischen dem Bundesministerium für Inneres (BMI) und der Inter-
nationalen Organisation für Migration (IOM) wurde im Jahr 2000 ein 
Memorandum of Understanding vereinbart, das auch eine Bestimmung zur 
Übermittlung von personenbezogenen Daten enthält. Diese Vereinbarung 
bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Zusammenarbeit im Bereich der 
freiwilligen Rückkehr.210

7.5 Private

Migrationsbehörden können auch Auskünfte des privaten Sektors (wie 
z.B. von Banken) einholen (§ 46 AVG; Grundsatz der Unbeschränktheit 
der Beweismittel). Für die Identitätsfeststellung ist dies jedoch nur von 
untergeordneter Bedeutung (siehe AT EMN NKP, 2016:34).

Daten des zentralen Fremdenregisters und der zentralen Verfahrens-
datei können privaten RechtsberaterInnen und RückkehrberaterInnen 
übermittelt werden, sofern diese die Daten zur Erfüllung der ihnen über-
tragenen Aufgaben benötigen (§ 29 Abs. 1 Z 15 und 16 BFA-VG). In der 
Praxis spielt dies ebenfalls keine besondere Rolle (vgl. Lukits, 2016a:26).211

209  Siehe §§ 31–33 AsylG.
210  Memorandum of Understanding zwischen der Internationalen Organisation für 

 Migration und dem Bundesministerium für Inneres der Republik Österreich betref-
fend die Zusammenarbeit im Bereich der humanitären freiwilligen Rückführung von 
Migranten, 14. Juni 2000.

211  Telefonische Anfragenbeantwortung von Gerlinde Hörl, Caritas Salzburg, 13. Juli 
2017.
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8. SONSTIGE METHODEN DER 
IDENTITÄTSFESTSTELLUNG 

Neben der Heranziehung von Dokumenten und Datenbanken und 
der Übermittlung personenbezogener Daten gibt es weitere Möglichkeiten, 
um in fremdenrechtlichen Verfahren die Identität von betroffenen Personen 
festzustellen. In dieser Hinsicht widmet sich die vorliegende Arbeit speziell 
sonstigen Methoden der Identitätsfeststellung im Asylverfahren (Abschnitt 
8.1) und in Rückführungsverfahren (Abschnitt 8.2).

8.1 Asylverfahren

Befragungen
In der Regel hat die Polizei AsylwerberInnen nach der Antragstellung 

insbesondere zu ihrer Identität zu befragen (§ 19 Abs. 1 Asylgesetz). Auch 
das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) muss im Asylverfahren 
grundsätzlich Einvernahmen durchführen (§ 19 Abs. 2 Asylgesetz). Im 
Asylverfahren ist eine Befragung zur Identität daher prinzipiell zwingend 
(vgl. Reyhani, 2012:21).

Sprachanalysen
Bei Zweifeln an der Herkunft von AsylwerberInnen werden auch 

Sprachanalysen durchgeführt (AT EMN NKP, 2016:34, 36–37; Ammer et 
al., 2013:281).212 Die Anwendung dieser Methode ist nicht zwingend, 
sondern liegt im Ermessen des BFA oder des BVwG.213 Sprachanalysen 
werden häufig vom Institut Skandinavisk Sprakanalys AB (SPRAKAB) 
durchgeführt. Die Analyse erfolgt sehr oft anhand eines Telefongesprächs 

212  Siehe auch etwa BVwG, 10. Mai 2017, L512 1436739-2; 9. Mai 2017, I403 1436406-
1; 3. Mai 2017, W212 2110653-1; 24. Mai 2017, I403 2016325-2; 24. März 2017, 
W159 1420254-4; 31. Jänner 2017, W211 1412140-2; 25. Jänner 2017, I409 
1409436-2.

213  Siehe etwa § 39 Abs. 2 und § 46 AVG; Interview mit Stephanie Theuer, Bundes-
ministerium für Inneres, Referat III/5/c, Resettlement, Rückführung und Internatio-
nales, 5. Juli 2017.
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(vgl. jedoch Ammer et al., 2013:286).214 Gelegentlich werden für Sprach-
analysen auch die Institute Verified oder Lingua beauftragt.215 Darüber 
hinaus werden auch einzelne Sachverständige mit Sprachanalysen beauftragt 
(Ammer et al., 2013:284).216

Medizinische Altersdiagnosen
Bei Zweifeln an der behaupteten Minderjährigkeit von AsylwerberIn-

nen werden im Asylverfahren regelmäßig medizinische Altersdiagnosen in 
Auftrag gegeben. Diese werden in der Regel von medizinischen Sachver-
ständigen durchgeführt. Ob eine medizinische Altersdiagnose durchgeführt 
wird, liegt grundsätzlich im Ermessen der Behörde (siehe § 13 Abs. 3 
BFA-VG; AT EMN NKP, 2016:35–36, 50–59).

Soziale Medien
Teilweise greift das BFA in Asylverfahren auch auf frei zugängliche 

Daten aus sozialen Medien zurück.217 Für die Zwecke der Identitätsfeststel-
lung spielt dies ebenfalls nur eine untergeordnete Rolle (AT EMN NKP, 
2016:34).218

Gegenstände
Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen die Kleidung 

und mitgeführte Behältnisse von Asylsuchenden durchsuchen und Gegen-
stände, die für das Asylverfahren benötigt werden, vorläufig sicherstellen 
(§§ 38 und 39 BFA-VG).

214  Siehe etwa BVwG, 30. Mai 2017, I403 1304188-3; 24. Mai 2017, I403 2016325-2; 
10. Mai 2017, L512 1436739-2; 24. März 2017, W159 1420254-4; 31. Jänner 2017, 
W211 1412140-2; 4. Jänner 2017, L515 2127222-1.

215  BVwG, 11. November 2016, W211 1435323-2; 27. Juni 2016, W211 1432721-2; 
20. Juni 2016, W221 1433214-2; 24. September 2015, I403 1319704-1; 11. August 
2015, W211 1414815-2; 27. August 2015, W211 1438864-1; 31. Jänner 2017, L519 
1267991-2; 2. März 2016, W153 1249480-2; 11. Jänner 2016, W211 1430109-2.

216  Siehe etwa BVwG, 10. Juni 2017, I409 1409436-3; 30. Mai 2017, I403 1304188-3; 
27. April 2017, I411 12163603.

217  Siehe etwa BVwG, 5. Mai 2017, I403 2153186-1.
218  Siehe auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) unter www.

ris.bka.gv.at/bvwg (Zugriff am 10. Juli 2017).

http://www.ris.bka.gv.at/bvwg
http://www.ris.bka.gv.at/bvwg
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DNA-Analysen
In Asylverfahren können zur Feststellung von Verwandtschaftsverhält-

nissen auch DNA-Analysen durchgeführt werden. Dies ist jedoch nur auf 
Verlangen der betroffenen Person möglich.219 In Asylverfahren betrifft dies 
insbesondere die Zuständigkeit Österreichs nach der Dublin-Verordnung 
und das sogenannte Günstigkeitsprinzip für Familienverfahren im Inland 
(siehe § 34 AsylG).220 Häufiger werden DNA-Analysen jedoch in Verfahren 
zur Familienzusammenführung durchgeführt (Lukits, 2016b:42).221

Weitere Hilfsmittel
Des Öfteren werden auch landeskundige „VertrauensanwältInnen“ der 

jeweiligen österreichischen Botschaft mit Nachforschungen beauftragt, die 
insbesondere auch die Identität von AsylwerberInnen betreffen.222

Daneben werden häufig auch Nachforschungen durch Verbindungs-
beamtInnen des Bundesministeriums für Inneres an der jeweiligen öster-
reichischen Botschaft vorgenommen.223 Diese können auch Recherche-
ersuchen an VertrauensanwältInnen weiterleiten.224

Weitere nennenswerte Methoden zur Identitätsfeststellung im Asyl-
verfahren sind nicht bekannt.

8.2 Rückführungsverfahren

Die Schritte, die erforderlich sind, damit die Behörden des Herkunft-
staates die Rückkehr von MigrantInnen zulassen, hängen maßgeblich vom 

219  Siehe § 13 Abs. 4 BFA-VG.
220  Siehe etwa Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz, Regierungsvorlage, Erläute-

rungen, S. 17, verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01803/
fname_255385.pdf (Zugriff am 14. Juni 2017); § 34 Asylgesetz; BVwG, 19. April 
2016, W139 1428478-1.

221  § 29 Abs. 2 NAG; § 12a FPG; siehe die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richtshofs (BVwG) unter www.ris.bka.gv.at/bvwg (Zugriff am 11. Juli 2017).

222  Siehe etwa BvwG, 10. Juni 2017, I409 1409436-3; 8. Juni 2017, L512 2130977-1; 
10. Mai 2016, W200 2123582-1/5E; 30. Oktober 2015, L512 1428783-2/43E; 16. 
April 2015, L519 1313959-2/3E.

223  Siehe etwa BVwG, 19. Mai 2017, L521 2151307-1; 5. Mai 2017, I413 2128772-1; 
24. Jänner 2017, L502 2102648-1; 16. März 2016, I406 1415629-3.

224  BVwG, 24. November 2016, L507 2131295-1.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01803/fname_255385.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/I/I_01803/fname_255385.pdf
http://www.ris.bka.gv.at/bvwg
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jeweiligen Herkunftstaat ab und ob die betroffene Person über ein Reise-
dokument verfügt.225

Die Ergebnisse der Identitätsfeststellung aus dem Asylverfahren können 
auch für die erzwungene Rückkehr verwendet werden. Schließlich ist das 
BFA sowohl für Asylverfahren als auch für die erzwungene Rückkehr 
zuständig (§ 3 Abs. 2 Z 1, Z 3 und Z 4 BFA-VG; vgl. Lukits, 2016a: 22, 
25).226

Gegenstände
Wenn der Verdacht besteht, dass sich eine fremde Person nicht recht-

mäßig in Österreich aufhält und Beweismittel bei sich hat, die für ihre 
Abschiebung von Bedeutung sind, können diese vorläufig sichergestellt 
werden, wenn sie für ein Rückkehrverfahren benötigt werden (§§ 38 und 
39 BFA-VG).

Befragungen
Ob eine Befragung von Betroffenen oder anderen Personen zur Iden-

titätsfeststellung durchgeführt wird, liegt in Rückkehrverfahren grundsätz-
lich im Ermessen der Behörde.227 Insbesondere zur Erlangung von Ersatz-
reisedokumenten werden Befragungen der Betroffenen durchgeführt. Diese 
können auch durch Vertreter des jeweiligen Herkunftstaates erfolgen (vgl. 
Reyhani, 2012:21).228

Sprachanalysen
Sprachanalysen werden bei Bedarf auch für die Rückkehr von abge-

lehnten AsylwerberInnen eingesetzt (Lukits, 2016a:35; Reyhani, 2012:19). 
Auch hier liegt die Durchführung im Ermessen der Behörde.229

225  Siehe § 46 Abs. 2 FPG; § 97 FPG; Fremdenrechtsänderungsgesetz 2017 Teil II, Regie-
rungsvorlage, Erläuterungen, S. 3 und 7, verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXV/ME/ME_00311/fname_629377.pdf (Zugriff am 6. Juli 2017).

226  § 3 Abs. 2 Z 1, Z 3 und Z 4 BFA-VG. 
227  Siehe etwa § 48–51 AVG.
228  Siehe etwa VwGH, 11. Juni 2013, 2012/21/0121; 6. Juni 2017, L519 1406988-2.
229  Siehe auch § 46 Abs. 3 FPG; 25. Jänner 2017, I409 1409436-2; 12. Dezember 2016, 

W211 2122360-1.

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00311/fname_629377.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/ME/ME_00311/fname_629377.pdf
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DNA-Analysen
Die Möglichkeit zur Heranziehung von DNA-Analysen besteht auch 

in Rückkehrverfahren.230 Dort kann ein Verwandtschaftsverhältnis insbe-
sondere in Bezug auf den Schutz des Privat- und Familienlebens eine Rolle 
spielen.231 In der Praxis spielen DNA-Analysen in Rückkehrverfahren 
jedoch keine besondere Rolle (vgl. Reyhani, 2012:20).

Soziale Netzwerke und privater Sektor
Schriftliche Auskünfte des privaten Sektors und frei zugängliche Infor-

mationen in sozialen Netzwerken können auch in Rückführungsverfahren 
verwendet werden (siehe Abschnitt 8.1).

Medizinische Altersdiagnosen
Auch in Rückkehrverfahren ist die Durchführung einer Altersdiagnose 

möglich (§ 13 Abs. 3 BFAVG). In der Praxis werden Altersdiagnosen jedoch 
vor allem im Rahmen von Asylverfahren durchgeführt (vgl. etwa AT EMN 
NKP, 2016:35–36; Lukits/Lukits, 2011:17; Reyhani, 2012:19, 21).

Weitere Hilfsmittel 
Erkundigungen durch VertrauensanwältInnen oder Verbindungsbe-

amtInnen sind auch in Rückkehrverfahren möglich. In der Regel erfolgt 
dies jedoch im Asylverfahren (vgl. Abschnitt 8.1).232 Weitere nennenswerte 
Methoden der Identitätsfeststellung in Rückführungsverfahren sind nicht 
bekannt.

230  § 13 Abs. 4 BFA-VG.
231  Siehe § 9 BFA-VG; BVwG, 3. April 2017, I416 1437202-2.
232  Siehe Bundeskanzleramt, Rechtsinformationssystem, Judikatur des Bundesverwaltungs-

gerichts, verfügbar auf www.ris.bka.gv.at/Bvwg (Zugriff am 16. Juni 2017).

http://www.ris.bka.gv.at/Bvwg
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9. IDENTITÄTSFESTSTELLUNG UND 
ENTSCHEIDUNGSFINDUNG

Wie die Identität einer Person in fremdenrechtlichen Verfahren fest-
gestellt wird, hängt im Allgemeinen von den Umständen des Einzelfalles 
ab (§ 45 Abs. 2 und § 46 AVG). In der Praxis spielen Identitätsdokumente 
eine große Rolle (siehe etwa AT EMN NKP, 2016:32). In Visaverfahren 
und in Verfahren zur Erteilung von Aufenthaltstiteln ist die Vorlage eines 
gültigen Reisedokuments grundsätzlich erforderlich (siehe Abschnitt 5.1). 
Wie unterschiedliche Ergebnisse verschiedener Beweismittel bewertet wer-
den, hängt nach dem Grundsatz der freien Beweiswürdigung ebenfalls von 
den jeweiligen Umständen ab.

Für einen außergewöhnlichen Andrang von MigrantInnen sind gesetz-
lich keine Besonderheiten für die Identitätsfeststellung vorgesehen.233 Für 
mögliche Grenzkontrollen wurde jedoch die Möglichkeit geschaffen, Iden-
titätsprüfungen wesentlich rascher als bisher durchzuführen.234

Ein allgemeines Bewertungssystem für den Grad der Sicherheit, mit 
dem eine Identität festgestellt wird, gibt es im österreichischen Fremden-
recht nicht.235 Die Einführung eines allgemeinen Bewertungssystems ist 
laut Bundesministerium für Inneres (BMI) auch derzeit nicht geplant.236 
In Entscheidungen über Asylanträge wird jedoch häufig angegeben, dass 
die Identität der betreffenden Person feststeht bzw. nicht feststeht.237 Steht 
die Identität der betroffenen Person nicht fest, wird häufig von einer bloßen 

233  Siehe insb. § 62 AsylG und §§ 36–41 AsylG.
234  Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundeskriminalamt, 

Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.
235 Vgl. schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt Wien, 

12. Juni 2017; schriftliche Anfragenbeantwortung des Bundesministeriums für Europa, 
Integration und Äußeres, 29. Juni 2017.

236  Interview mit Stephanie Theuer, Sabina Schlegelhofer und Johann Putz, Bundesmi-
nisterium für Inneres, 5. Juli 2017.

237  Siehe etwa BVwG, 5. Mai 2017, L512 2154474-1/6E; 4. Mai 2017, I411 2117673-
1/27E; 4. Mai 2017, I416 2154826-1/3E; 3. Mai 2017, I403 2155106-1/3E; 2. Mai 
2017, L524 2134815-1/8E; 2. Mai 2017, L506 2011165-2/13E; 2. Mai 2017, I403 
2154316-1/3E; 2. Mai 2017, L524 2134813-1/8E.
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„Verfahrensidentität“ gesprochen.238 Eine gesicherte Identität wird hingegen 
„physische Identität“ genannt.239

Die Bedeutung der Identitätsfeststellung hängt maßgeblich von der 
Art des fremdenrechtlichen Verfahrens ab. Im Folgenden wird daher näher 
auf verschiedene Verfahrensarten eingegangen.

9.1 Asylverfahren

Die Identität von AsylwerberInnen ist zum Teil für die Gewährung 
internationalen Schutzes entscheidend. So ist etwa die Staatsangehörigkeit 
von AsylwerberInnen unter anderem auch für die Frage maßgeblich, ob im 
Herkunftsstaat eine entsprechende Gefährdung besteht (vgl. Hartl, 
2016:34).240 Auch das Geburtsdatum bzw. das Alter von AsylwerberInnen 
kann für die Gewährung internationalen Schutzes wesentlich sein. Dies 
betrifft etwa die Zuständigkeit Österreichs, die Zumutbarkeit einer inner-
staatlichen Fluchtalternative oder die Glaubwürdigkeit der betroffenen 
Person (vgl. Lukits/Lukits, 2011).241 Die Angabe einer falschen Identität 
kann sich negativ auf die Glaubwürdigkeit der betroffenen Person auswir-
ken (vgl. Hartl, 2016:34; Reyhani, 2012:6, 11–12, 22).242 Subsidiärer 
Schutz ist nach einer gesetzlichen Bestimmung jedenfalls nicht zu gewähren, 
wenn der Herkunftsstaat der betroffenen Person nicht festgestellt werden 
kann (§ 8 Abs. 6 Asylgesetz).

9.2 Rückkehrverfahren

In Bezug auf die Rückkehr von MigrantInnen ist die Identität ebenfalls 
von großer Bedeutung. So ist insbesondere die Staatsangehörigkeit der 

238  Siehe etwa BVwG, 22. Juni 2017, L518 2152669-1; 2. Juni 2017, W238 2125724-1; 
17. Mai 2017, I405 21443551.

239 Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Referat III/5/c, 
Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017.

240  Siehe § 3 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 AsylG iVm § 2 Abs. 1 Z 17 AsylG. 
241  Siehe etwa auch BVwG, 30. Juni 2017, L513 2159291-1; VfGH, 27. Juni 2012, U 98/12; 

BVwG, 6. Juli 2016, L502 14226951; BVwG, 28. Juli 2015, W196 1438582-1.
242 Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Referat III/5/c, 

Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 2017.
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betroffenen Person für die Frage entscheidend, in welchen Staat eine Rück-
kehr erfolgen kann. Ist der Herkunftsstaat nicht bekannt, ist eine Abschie-
bung in der Praxis sehr schwierig (vgl. Reyhani, 2012:12).243

9.3 Visa und Aufenthaltstitel nach dem NAG

Bestehen begründete Zweifel an der wahren Identität oder der Staats-
angehörigkeit der betroffenen Person, darf dieser grundsätzlich kein natio-
nales Visum erteilt werden. Dies gilt jedoch offensichtlich nicht für die 
Familienzusammenführung nach dem Asylgesetz (siehe §§ 20, 21 und 26 
FPG).

Wird ein Aufenthaltstitel nach dem Niederlassungs- und Aufenthalts-
gesetz (NAG) beantragt, müssen die AntragstellerInnen die für die zwei-
felsfreie Feststellung ihrer Identität erforderlichen Urkunden und Beweis-
mittel vorlegen (§ 19 Abs. 2 NAG). Dem Antrag ist in der Regel ein gül-
tiges Reisedokument anzuschließen (§ 7 Abs. 1 Z 1 NAG-DV). Dieses muss 
die Identität der jeweiligen Person zweifelsfrei widergeben (§ 2 Abs. 1 Z 3 
NAG). Andernfalls kann ein Aufenthaltstitel nur in bestimmten Ausnah-
mefällen erteilt werden (§ 19 Abs. 8 NAG; siehe Abschnitt 5.1).

Die Identitätsfeststellung ist daher ein wesentlicher Faktor für die 
Erteilung von Visa und Aufenthaltstiteln. Kann die Identität der betroffenen 
Personen nicht mit ausreichender Sicherheit festgestellt werden, ist eine 
Erteilung nur in Ausnahmefällen möglich.

243  Vgl. auch Fremdenrechtsänderungsgesetz 2015, Regierungsvorlage, Erläuterungen, 
S. 18, verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/
fname_401629.pdf (Zugriff am 10. Juli 2017); Fremdenrechtspaket 2005, Regierungs-
vorlage, Erläuterungen, S. 38, verfügbar auf www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/
I/I_00952/fname_040777.pdf (Zugriff am 10. Juli 2017).

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00582/fname_401629.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00952/fname_040777.pdf
http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/I/I_00952/fname_040777.pdf
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10. ZUSAMMENFASSUNG

Die Identitätsfeststellung von MigrantInnen hat in Österreich politisch 
eine hohe Bedeutung (Abschnitt 1.2). Die Feststellung der Identität von 
AntragstellerInnen ist in allen fremdenrechtlichen Verfahren von Bedeutung 
(siehe Kapitel 9). In Asylverfahren ist die Identitätsfeststellung jedoch im 
Allgemeinen am schwierigsten, weil Asylsuchende sehr häufig keine verläss-
lichen Identitätsdokumente mit sich führen bzw. diese den Behörden nicht 
vorlegen. Dies betrifft auch die Feststellung des Alters von Asylsuchenden. 
Die Identitätsfeststellung im Asylverfahren wird auch dadurch erschwert, 
dass in der Regel keine Informationen vom angegebenen Herkunftsland 
eingeholt werden können (siehe Abschnitt 4.1).

Für die Identitätsfeststellung ist in Österreich primär jene Behörde 
zuständig, die über den jeweiligen Antrag entscheiden muss. In Asylverfahren, 
Verfahren über humanitäre Aufenthaltstitel und Rückkehrverfahren ist dies 
in erster Instanz das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), in 
zweiter Instanz das Bundesverwaltungsgericht (BVwG). In Visaverfahren 
sind in erster Instanz grundsätzlich die Vertretungsbehörden (Botschaften 
oder Konsulate) im Ausland zuständig. In Verfahren zur Erteilung von her-
kömmlichen Aufenthaltstiteln nach dem Niederlassungs- und Aufenthalts-
gesetz (NAG) entscheiden in erster Instanz die Landeshauptleute. Diese 
können jedoch mit Verordnung die Bezirksverwaltungsbehörden (Bezirks-
hauptmannschaften oder Magistrate) ermächtigen, bestimmte Fälle in ihrem 
Namen zu entscheiden (Abschnitt 3.1). Zur Unterstützung bei der Identi-
tätsfeststellung können die zuständigen Behörden insbesondere auf das Bun-
deskriminalamt und die Landeskriminalämter zurückgreifen (Abschnitt 3.3).

Zur Feststellung der Identität werden insbesondere Identitätsdoku-
mente herangezogen, sofern solche vorhanden sind (siehe insbesondere 
Kapitel 5). Bei Zweifeln an der Echtheit der Dokumente können diese 
insbesondere vom Bundeskriminalamt und von den Landeskriminalämtern 
näher geprüft werden (Abschnitt 3.3). Zur Identitätsfeststellung werden 
außerdem auch Abgleiche von Fingerabdrücken, sonstige Abfragen in 
Datenbanken, medizinische Altersfeststellungen, Sprachanalysen und Ein-
vernahmen durchgeführt. Darüber hinaus können etwa auch Erkundigun-
gen durch sogenannte Vertrauensanwälte der österreichischen Botschaften 



62

oder durch Verbindungsbeamte des Bundesministeriums für Inneres ein-
geholt werden (Kapitel 6 und 8). 

In Bezug auf innerstaatliche Datenbanken sind insbesondere das Zen-
trale Fremdenregister, die Integrierte Fremdenadministration (IFA) und das 
sogenannte Elektronische Kriminalpolizeiliche Informationssystem (EKIS) 
zu nennen. Die wichtigsten europäischen Datenbanken im Bereich der 
Identitätsfeststellung sind derzeit die Eurodac-Datenbank sowie die Daten-
banken des Visa-Informationssystems (VIS) und des Schengener Informa-
tionssystems (SIS). Von Bedeutung ist auch der sogenannte Prümer Daten-
verbund, bei dem auf bestimmte Datenbanken der Teilnehmerstaaten 
zugegriffen werden kann (siehe Kapitel 6).

Im Jahr 2016 wurde gesetzlich die Möglichkeit vorgesehen, auch mit 
Hilfe von Lichtbildern Abfragen im Zentralen Fremdenregister vorzuneh-
men. Diese Möglichkeit wurde bislang allerdings noch nicht umgesetzt. Im 
kriminalpolizeilichen Bereich wird jedoch bereits an der Umsetzung eines 
automatischen Lichtbildvergleiches (Gesichtsfelderkennung) gearbeitet. 
Seit Juni 2016 werden in Österreich auch Fingerabdrücke mit der Daten-
bank des Visa-Informationssystems (VIS) abgeglichen. Nach dem aktuellen 
Vorschlag der Europäischen Kommission zur Überarbeitung der Eurodac-
Verordnung soll die Altersgrenze für die Abnahme von Fingerabdrücken 
von vierzehn auf sechs Jahre gesenkt werden. Darüber hinaus soll die 
Eurodac-Datenbank auch für Rückführungsverfahren verwendet werden 
dürfen (Kapitel 6).
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ANHANG

A.1 Liste der Übersetzungen und Abkürzungen

Deutscher Begriff Deutsche 
Abkürzung

Englischer Begriff Englische 
Abkürzung

Abschiebung – removal –

Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ASVG General Social Insurance Act –

Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz AVG General Administrative  
Procedures Act

–

Asylberechtigte – persons granted asylum –

Asylgerichtshof AsylGH Asylum Court –

Asylgesetz AsylG Asylum Act –

Asylgesetz – Durchführungsverordnung AsylG-DV Regulation on the Implementation 
of the Asylum Act

–

AsylwerberIn – asylum seeker

Asylwerberinformationssystem AIS Asylum Seekers Information 
System

–

Aufenthaltsberechtigung – residence permit –

Aufenthaltsberechtigung  
(§ 54 Abs. 1 Z 2 AsylG)

– Residence Permit –

Aufenthaltstitel – residence title –

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen 
Gründen

– residence title for exceptional 
circumstances

–

Beschwerde – complaint –

Bezirkshauptmannschaft BH district commission –

Bezirksverwaltungsbehörde BVB district administrative authority –

BFA-Einrichtungsgesetz – Act Establishing the Federal Office 
for Immigration and Asylum

–

BFA-Verfahrensgesetz BFA-VG Federal Office for Immigration 
and Asylum Procedures Act

–

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl BFA Federal Office for Immigration 
and Asylum

–

Bundesgesetzblatt BGBl. Federal Law Gazette FLG

Bundeskanzleramt BKA Federal Chancellery –

Bundeskriminalamt .BK Criminal Intelligence Service 
Austria

–

Bundeskriminalamt-Gesetz – Act on the Criminal Intelligence 
Service Austria

–

Bundesland – province –

Bundesministerium für Europa, Integration 
und Äußeres

BMEIA Federal Ministry for Europe,  
Integration and Foreign Affairs

–
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Deutscher Begriff Deutsche 
Abkürzung

Englischer Begriff Englische 
Abkürzung

Bundesministerium für Inneres BMI Federal Ministry of the Interior –

Bundesverfassungsgesetz B-VG Federal Constitutional Act –

Bundesverwaltungsgericht BVwG Federal Administrative Court –

Bundesverwaltungsgerichtsgesetz BVwGG Federal Administrative Court Act –

Datenschutzgesetz DSG Data Protection Act –

Dokumentenmeldeschiene – Document Reporting Line –

Drittstaatsangehöriger – third-country national –

Elektronisches Kriminalpolizeiliches  
Informationssystem

EKIS Electronic Criminal Information 
System

–

Ersatzreisedokument – replacement travel document –

EU-Mitgliedstaat – EU Member State –

Europäische Menschenrechtskonvention EMRK European Convention on Human 
Rights

ECHR

EU-Polizeikooperationsgesetz – EU Police Cooperation Act –

Europäische Gemeinschaft EG European Community EC

Europäische Union EU European Union EU

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte EGMR European Court of Human Rights ECtHR

Europäischer Wirtschaftsraum EWR European Economic Area EEA

Europäisches Migrationsnetzwerk EMN European Migration Network EMN

FADO FADO False and Authentic Documents 
Online

FADO

Familienangehörige – family members –

Familienzusammenführung – family reunification –

Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten 
Nationen

UNHCR United Nations High  
Commissioner for Refugees

UNHCR

Fremde – aliens/foreigners –

Fremdenbehördenneustrukturierungsgesetz FNG Aliens Authorities Restructuring 
Act

–

Fremdeninformationssystem FIS Aliens Information System –

Fremdenpolizeigesetz FPG Aliens Police Act –

Fremdenpolizeigesetz – Durchführungsve-
rordnung

FPG-DV Regulation on the Implementation 
of the Aliens Police Act

–

Fremdenrechtsänderungsgesetz FrÄG Act Amending the Aliens Law –

Fremdenrechtspaket 2005 – Aliens Law Package 2005 –

Grundrechtecharta der Europäischen Union GRC Charter of Fundamental Rights of 
the European Union

CFR

Grundsatz der freien Beweiswürdigung – principle of free evaluation of 
evidence

–

Heimreisezertifikat – return travel certificate –

innerstaatliche Fluchtalternative – internal flight alternative –

Integrierte Fremdenadministration IFA Integrated Administration of 
Aliens system

–
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Deutscher Begriff Deutsche 
Abkürzung

Englischer Begriff Englische 
Abkürzung

Internationale Organisation für Migration IOM International Organization for 
Migration

IOM

in Verbindung mit iVm in conjunction with –

Kindeswohl – best interests of the child –

Konsularbeglaubigungsgesetz – Act on Consular Certification –

Landeshauptmann/
Landeshauptfrau

LH governor of the province –

Landeskriminalämter LKA criminal intelligence service in the 
provinces

–

Landespolizeidirektion(en) LPD police administration(s) of the 
provinces

–

Magistratsabteilung 35 MA35 Municipal Department 35 –

Minderjährige – minors –

Mitgliedstaat – Member State MS

Nationaler Kontaktpunkt NKP National Contact Point NCP

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz NAG Settlement and Residence Act –

Niederlassungs- und Aufenthalts gesetz-
Durchführungsverordnung

NAG-DV Regulation on the Implementation 
of the Settlement and Residence 
Act

–

Österreichischer Integrationsfonds ÖIF Austrian Integration Fund –

personenbezogene Daten – personal data –

PRADO PRADO Public Register of Authentic Travel 
and Identity Documents Online

PRADO

rechtskräftig – final –

Rückkehrentscheidung – return decision –

Sicherheitspolizeigesetz SPG Security Police Act –

Schengener Grenzkodex – Schengen Borders Code –

Schengener Informationssystem SIS Schengen Information System SIS

Schengener Informationsystem der zweiten 
Generation

SIS II second generation Schengen 
Information System

SIS II

subsidiär Schutzberechtigte – beneficiaries of subsidiary  
protection

–

subsidiärer Schutz – subsidiary protection –

Strafprozessordnung StPO Code of Criminal Procedure –

unbegleitete Minderjährige – unaccompanied minors UAM

Vertrag über die Arbeitsweise der  
Europäischen Union

AEUV Treaty on the Functioning of the 
European Union

TFEU

Vertretungsbehörde – representation authority –

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 – Act Amending the System of 
Administrative Courts 2012 

–

Verfassungsgerichtshof VfGH Constitutional Court –

VertrauensanwältInnen – trusted lawyers –
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Deutscher Begriff Deutsche 
Abkürzung

Englischer Begriff Englische 
Abkürzung

Verwaltungsgerichtshof VwGH High Administrative Court –

Visa-Informationssystem VIS Visa Information System VIS

Vorschrift für den Erkennungsdienst VED Regulations for the Identification 
Service

–

Zentraler Erkennungsdienst – Central Identification Service –

Zentrales Fremdenregister IZR Central Aliens Register –

Zentrales Melderegister ZMR Central Residents Register –
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Interview mit Stephanie Theuer, Bundesministerium für Inneres, Refe-

rat III/5/c, Resettlement, Rückführung und Internationales, 5. Juli 
2017.

Interview mit Johann Putz und Sabina Schlegelhofer, Bundesministerium 
für Inneres, Abteilung III/4, Aufenthalts-, Personenstands- und 
Staatsbürgerschaftswesen, 5. Juli 2017.

Interview mit Reinhard Schmid, Bundesministerium für Inneres, Bundes-
kriminalamt, Büro 6.1, Zentraler Erkennungsdienst, 5. Juli 2017.

Telefonische Anfragenbeantwortung von Sabrina Langer, Magistratsabtei-
lung 35 der Stadt Wien, 13. Juni 2017.

Telefonische Anfragenbeantwortung von Gernot Wiedner, Bundesminis-
terium für Europa, Integration und Äußeres, Referat IV.2.a, Pass- 
und Sichtvermerksfragen, 30. Juni 2017.

Telefonische Anfragenbeantwortung von Johann Fuchsluger, Bundesminis-
terium für Inneres, Bundeskriminalamt, Büro 6.2.3, Urkunden und 
Handschriftenuntersuchung, 7. Juli 2017.

Telefonische Anfragenbeantwortung von Markus Radax, Bundesamt für 
Fremdenwesen und Asyl, 11. Juli 2017.

Telefonische Anfragenbeantwortung von Gerlinde Hörl, Caritas Salzburg, 
13. Juli 2017.

Schriftliche Anfragenbeantwortung der Magistratsabteilung 35 der Stadt 
Wien, 12. Juni 2017.

Schriftliche Anfragenbeantwortung des Bundesministeriums für Inneres, 
Referat II/3/b, Visaangelegenheiten für Fremde, 27. Juni 2017.

Schriftliche Anfragenbeantwortung des Bundesministeriums für Europa, 
Integration und Äußeres, 29. Juni 2017.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/index_en.htm



